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                                                                                                                                  15.05.2023 

 
Einladung 

 
Hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung Ausschusses Kultur und Soziales am 
Donnerstag, den 25.05.2023, um 16:30 Uhr ein. 
Die Sitzung findet im Raum 003, Kultur- und Gemeindezentrum Teutschenthal, 
Schafberg 3, 06179 Teutschenthal statt. 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 

   
 2   Anträge zur Änderung der Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung 
 

   
 3   Einwohnerfragestunde  
   
 4   Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 

und Bestätigung der Niederschrift (liegt nicht vor) 
 

   
 5   Beschlussvorlagen  
   
 6   Änderung der Satzung über die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen 
Vorlage: 1096/2023 

 

   
 7   Anfragen / Anregungen  
   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Heino Einführ                                                                          Tilo Eigendorf 
Vorsitzender des Ausschusses                                               Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

• öffentliche Sitzung Ausschusses Kultur und Soziales  

• am Donnerstag, den 25.05.2023 um 16:30 Uhr  

• im Raum 003, Kultur- und Gemeindezentrum Teutschenthal, Schafberg 3, 06179 
Teutschenthal  

 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 

   
 2   Anträge zur Änderung der Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung 
 

   
 3   Einwohnerfragestunde  
   
 4   Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 

und Bestätigung der Niederschrift 
 

   
 5   Beschlussvorlagen  
   
 6   Änderung der Satzung über die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen 
Vorlage: 1096/2023 

 

   
 7   Anfragen / Anregungen  
   

 
 
gez. Heino Einführ 
Vorsitzender des Ausschusses 
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Vorlage 04 Gemeinderat / HaVe 
 

Vorlage Nr.: 1096/2023 
 
 

Federführung: Sachgebiet Bildung und Soziales Datum: 15.05.2023 

Bearbeiter: Teresa Kübler AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss Kultur und 
Soziales 

25.05.2023  

Gemeinderat 30.05.2023  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Teutschenthal wurde auf Grundlage des Kinderförderungsgesetzes des Land 
Sachsen-Anhalt überarbeitet. 
 
Die wesentlichen Änderungen sind: 
 

• Der Satzungstext wurde in Teilen neu strukturiert und gekürzt, indem auf nicht 
notwendige Zitate aus dem KiFöG LSA verzichtet wurde. Formulierungen wurden 
angepasst. 

• Die konkreten Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen werden nicht mehr in der 
Satzung erfasst. Eine Satzungsanpassung bei Änderung der Öffnungszeiten ist 
dadurch nicht mehr notwendig. Die Öffnungszeiten sind in den 
Einrichtungskonzeptionen erfasst. Zu Änderungen der Öffnungs- und Schließzeiten 
muss das Kuratorium der Einrichtung gemäß § 19 KiFöG LSA zustimmen. 

• Die Regelungen zu den Schließzeiten wurden eindeutiger formuliert. Die Argumente 
für und gegen zwei Wochen Schließzeit in den Sommerferien wurden ausführlich mit 
den Kita-Leitungen und Elternvertretenden diskutiert. Aus personal- und 
betriebsorganisatorischen Gründen sprechen sich der Träger und die Kitaleitungen 
für eine zweiwöchige Schließzeit aus. Wir folgen mit dieser präventiven Maßnahme 
auch einer Empfehlung des Landesjugendamtes zum besseren Umgang mit 
personellen Engpässen. Die Betriebsferien in den Sommerferien werden zukünftig 
sehr frühzeitig (bis zum 30.06. des Vorjahres) bekannt gegeben und Ausweichplätze 
zur Verfügung gestellt. Die Regelungen zu den Betriebsferien werden in den 
Betreuungsverträgen zukünftig aufgenommen. 
Das Protokoll der Beratung mit den Elternvertretenden am 08.05.2023 und den 
Auszug aus der Handlungsempfehlung des Landesjugendamtes sind der 
Beschlussvorlage angehängt. 

• Die Regelung zur Abholung durch Geschwisterkinder wurde geändert. 

 

Auss
ch

uss
 K

ultu
r u

nd

Sozia
les

 25
.05

.20
23



1096/2023  Seite 2 von 3 

 

 
 
Gesetzliche Grundlagen: 
 

• Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG)  

 
• §§ 6 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, der vorliegenden geänderten „Satzung über die 

Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal“  

zuzustimmen. Der Bürgermeister wird beauftragt diese auszufertigen und zu 

veröffentlichen. 

 
 
 
Finanzierung: 

 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 

auf den Haushalt: 

 

  

x Keine finanziellen Auswirkungen 

  

  

 Gesamteinnahmen in Höhe von  +       € 

     

     

 Gesamtausgaben in Höhe von    -       € 

     

 

     

 im  Haushalt  Produkt:   

   Sachkonto.:   

     

  einmalig  laufend   

 

  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur 

Verfügung 

  Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
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Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss 

erfolgen: 

  

 im Ergebnisplan durch Verschlechterung des Haushalts (Erhöhung 

Fehlbetrag) 

  einmalig  laufend 

 

 im Finanzplan durch einen Nachtragshaushalt 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

• Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Teutschenthal 

• Synopse zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal 

• Protokoll der Beratung mit Elternvertretenden, Kitaleitungen und Träger am 
08.05.2023 

• Auszug aus der Handlungsempfehlung zum Umgang mit personellen Engpässen des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt (Quelle: https://lvwa.sachsen-
anhalt.de/das-lvwa/landesjugendamt/publikationen-handreichungen) 
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Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen  

der Gemeinde Teutschenthal 

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) vom 5. März 2003 und der 

§§ 6 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der 

jeweils aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Teutschenthal in seiner Sitzung 

am xx.xx.2023 mit Beschluss-Nr.: xxx/2023 nachfolgende Satzung beschlossen. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Gemeinde Teutschenthal unterhält als uneigennützige öffentliche Einrichtungen nachstehend 

näher bezeichnete Kindertageseinrichtungen, durch deren Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser 

Satzung ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis entsteht. 

Ortsteil Angersdorf 
 

Kindertageseinrichtung 
„Kleine Strolche“ 
Am Kindergarten 4 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 
 

Ortsteil Dornstedt Kindertageseinrichtung und Hort 
„Max und Moritz" 
An der Schule 2 a 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten, Hort 
 

Ortsteil Holleben Haus 1 - Kindertageseinrichtung 
„Sonnenblume“ 
Ernst-Thälmann-Straße 102 
 
Haus 2 - Hort 
Lutherplatz 3a 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 
 
 
Betreuungsart: Hort 
 

Ortsteil Langenbogen Kindertageseinrichtung „Nesthäkchen“ 
Sanddornweg 2 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 

Ortsteil 
Teutschenthal 

Kindertageseinrichtung „Buratino“ 
Maerkerstraße 30 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 

 Kindertageseinrichtung  
„Freche Früchtchen“ 
Schulstraße 1 a 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 
 

 Kindertageseinrichtung „Kleine Riesen“ 
Köchstedter Straße 8 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 

 Hort „Crazy Kids" Teutschenthal 
Am Stadion 9  
Betreuungsart: Hort 

Betreuungsart: Hort 
 

Ortsteil Zscherben 
 

Kindertageseinrichtung  
„Gestiefelter Kater" 
Hauptstraße 32 b 

Betreuungsart:  
Krippe, Kindergarten 
 

Krippenkinder sind Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. 

Kindergartenkinder sind Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 31.07. des Jahres in dem 

der Schuleintritt erfolgt. 

Hortkinder sind Kinder ab dem 01. August des Jahres in dem der Schuleintritt erfolgt. Hortkinder 

können bis zum Eintritt in den 7. Schuljahrgang betreut werden. 
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§ 2 Gemeinnütziger Zweck 

(1) Die Gesamtfinanzierung der Kosten der Kindertageseinrichtungen erfolgt aus den Zuschüssen des 

Landes, den Zuschüssen des Landkreises, den Kostenbeiträgen der Eltern sowie aus den Zuschüssen 

des Trägers - Gemeinde Teutschenthal. 

(2) Die Gemeinde Teutschenthal als Träger der Kindertageseinrichtungen ist selbstlos tätig und verfolgt 

keine eigenen wirtschaftlichen Zwecke. Alle Mittel der Kindertageseinrichtungen dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Träger der Kindertageseinrichtungen erhält keine 

Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zwecke der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt 

werden. 

(3) Bei Auflösung der Kindertageseinrichtungen oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt 

das Vermögen der Kindertageseinrichtung an die Gemeinde Teutschenthal, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke verwendet. 

 

§ 3 Aufgaben 

(1) Die Kindertageseinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und 

entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die 

Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption auf der Grundlage des § 5 

KiFöG LSA. 

Sie sollen die Gesamtentwicklung der Kinder altersgerecht fördern und durch allgemeine und 

erzieherische Hilfen und Bildungsangebote die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der 

Kinder anregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit fördern und Benachteiligungen ausgleichen. 

Kindertageseinrichtungen haben die Inklusion von Kindern zu fördern und zur Verbesserung der 

Chancengleichheit aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft beizutragen. 

Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den 

Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen die Erziehung des Kindes in der 

Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. 

(3) Verbindliche Grundlage zur Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages ist das 

Bildungsprogramm „Bildung elementar — Bildung von Anfang an" unter besonderer Beachtung der 

Sprachförderung und die jeweilige einrichtungsbezogene pädagogische Konzeption. 

Der Übergang zur Schule soll durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte 

Zusammenarbeit mit der Schule erleichtert werden. 

(5) Den Hortkindern werden räumliche und zeitliche Gelegenheiten gegeben, um in 

entsprechender Atmosphäre die Hausaufgaben zu erledigen. Den Kindern wird Hilfe zur Erledigung der 

Hausaufgaben angeboten. Dazu arbeiten die pädagogischen Fachkräfte des Hortes mit der Schule 

zusammen.  

  

§ 4 Freiwilligkeit und Anspruch auf Kinderbetreuung 

(1) Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist freiwillig. 
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(2) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat bis zur Versetzung in den 

7. Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung. Von der Versetzung 

in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres hat jedes Kind mit gewöhnlichem 

Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer Tageseinrichtung, 

soweit Plätze vorhanden sind.  

(3) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer Tageseinrichtung richtet sich gegen den 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. 

Die Gemeinde Teutschenthal als Träger von Kindertageseinrichtungen unterstützt den örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe bei der Sicherung dieses Anspruchs. 

(4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Kindertageseinrichtung im 

Gemeindegebiet. Eine Platzvergabe in einer Wunscheinrichtung, kann nur bei vorhandener Kapazität 

erfolgen. 

(5) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer Tageseinrichtung gilt als erfüllt, wenn ein 

Platz in einer zumutbar erreichbaren Kindertageseinrichtung angeboten wird.  

 

§ 5 Anmeldung und Aufnahme 

(1) Die Anmeldung für einen Krippen- oder Kindergartenplatz kann laufend über eine 

Bedarfsanmeldung durch die Personensorgeberechtigten über das Online Elternportal der Gemeinde 

Teutschenthal erfolgen. Eine Anmeldung ist frühestens nach der Geburt des Kindes möglich. 

Schulkinder sind spätestens zur Schulanmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr 

anzumelden. 

(2) Aufnahme im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten finden vorrangig Kinder, die ihren 

gewöhnlichen Wohnsitz in der Gemeinde Teutschenthal haben. Die Leistungsberechtigten haben 

dennoch das Recht, nach S 3 b KiFöG LSA (Wunsch- und Wahlrecht) im Rahmen freier Kapazitäten 

zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal oder an einem 

anderen Ort zu wählen. Kinder aus anderen Kommunen können erst aufgenommen werden, wenn 

vom zuständigen Träger der Wohnsitzgemeinde eine Kostenübernahmeerklärung des 

Betriebskostendefizits vorliegt. 

(3) Die Kinder können in der von den Personensorgeberechtigten ausgewählten 

Kindertageseinrichtung aufgenommen werden, soweit keine gesundheitlichen Gründe seitens des 

Kindes der Aufnahme entgegenstehen und die personellen und sächlichen Voraussetzungen laut 

Betriebserlaubnis der Kindertageseinrichtung dies zulassen. Steht ein Platz in der Wunscheinrichtung 

zum gewünschten Zeitpunkt nicht zur Verfügung, werden den Personensorgeberechtigten 

Alternativen angeboten. 

(4) Die Leitung der Kindertageseinrichtung schließt im Auftrag der Gemeinde Teutschenthal mit den 

Personensorgeberechtigten einen Betreuungsvertrag ab. Mit der Unterzeichnung des 

Betreuungsvertrages unterliegen die Personensorgeberechtigten dem Geltungsbereich dieser 

Satzung, der jeweils gültigen Kostenbeitragssatzung sowie der Hausordnung der jeweiligen 

Kindertageseinrichtung. 

(5) Vor Aufnahme eines Kindes in eine Tageseinrichtung ist ein schriftlicher Nachweis darüber zu 

erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, 
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altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz 

des Kindes erfolgt ist, und eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes 

und über die Durchführung der für das jeweilige Alter gemäß § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

vorgesehenen Kinderuntersuchungen oder, soweit die Kinder nicht gesetzlich versichert sind, einer 

gleichwertigen Kinderuntersuchung vorzulegen. 

Die ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes soll vom ersten 

Betreuungstag in der Einrichtung gerechnet nicht älter als drei Wochen sein. Die Kosten der 

Untersuchung gehen zu Lasten der Personensorgeberechtigten  

(6) Ab der Vollendung des ersten Lebensjahres ist für das Kind mindestens eine, ab der Vollendung 

des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Masern-Schutzimpfungen, eine Masernimmunität oder 

eine medizinische Kontraindikation nachzuweisen. Wenn das Kind bei der Aufnahme in die 

Kindertageseinrichtung das erste Lebensjahr bzw. zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist der 

Nachweis bis spätestens drei Monate nach der Vollendung des ersten bzw. zweiten Lebensjahres zu 

erbringen. Wenn die jeweiligen Nachweise nicht erbracht werden, benachrichtigt die Leitung der 

Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und 

übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die 

Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden. 

(7) In allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal ist für eine befristete Zeit die 

tageweise Betreuung von Gastkindern grundsätzlich möglich. Näheres hierzu wird in der 

Kostenbeitragssatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal 

geregelt. 

 

§ 6 Beendigung des Betreuungsvertrages 

(1) Der Betreuungsvertrag kann durch die Personensorgeberechtigten mit einer Frist von drei 

Monaten zum Monatsende schriftlich bei der Leitung der Einrichtung gekündigt werden. Die 

Kündigungsfrist kann in begründeten Ausnahmefällen zum Ende des laufenden oder zum Ende des 

Folgemonats verkürzt werden. 

(2) Durch die Gemeinde Teutschenthal kann das Betreuungsverhältnis im Einzelfall zum Ende des 

laufenden Monats gekündigt werden. Das gilt insbesondere für folgende Fälle: 

• bei Zahlungsverzug der Personensorgeberechtigten von mehr als zwei Monaten, 

• wenn ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt der Kindertageseinrichtung fernbleibt, 

• wenn die Personensorgeberechtigten falsche Angaben gemacht haben oder Änderungen nicht 

schriftlich angezeigt, welche für die Verwaltung des Betreuungsplatzes erforderlich sind oder sie sind 

in einer anderen Form ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sind, 

• das Verhalten des Kindes wiederholt bzw. nachhaltig den Tagesablauf in der 

Kindertageseinrichtung stört, eine Gefahr für die anderen Kinder und Personen darstellt und die 

einrichtungsbezogenen Möglichkeiten des Teams der Kindertageseinrichtung ggf. auch durch Hilfe 

Dritter ausgeschöpft wurden sind, um die Situation zu verbessern und 

• bei der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen und/oder schwerwiegenden Verstößen 

gegen die Hausordnung der Kindertageseinrichtung durch die Personensorgeberechtigten. 
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§ 7 Öffnungs- und Schließzeiten, Betriebsferien 

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Kindertageseinrichtungen öffnen montags – freitags täglich mit 

Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in der Zeit von 06:00 Uhr bis maximal 18:00 Uhr 

(Regelöffnungszeit). Die jeweilige Kindertageseinrichtung legt in diesem Rahmen die Öffnungszeit im 

Kuratorium fest. 

(2) Soweit Änderungen der Öffnungszeiten notwendig werden, ist dafür die Zustimmung des 

Kuratoriums der Kindertageseinrichtungen gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KiFöG LSA notwendig. 

(3) Aus notwendigen betriebsorganisatorischen Gründen (z.B. Abbau von Ausfalltagen des päd. 

Personals, Grundreinigung, ggf. Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen) schließen die 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal: 

 an den Brückentagen vor und nach einem gesetzlichen Feiertag 

 in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (27.12. bis 31.12.) 

 an bis zu 2 Werktagen im Kalenderjahr für Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte und 

 mit Ausnahme des Hortes „Crazy Kids“ zusammenhängend für 2 Wochen während der 

Sommerferienzeit im Land Sachsen-Anhalt. 

Der konkrete Schließungszeitraum in der Sommerferienzeit wird im Kuratorium und in Abstimmung 

mit der jeweiligen Ausweicheinrichtung festgelegt und den Personensorgeberechtigten bis zum 30.06. 

des Vorjahres und alle übrigen Schließtage werden in der Regel mit einer Frist von 8 Wochen über 

einen Aushang in der Kindertageseinrichtung mitgeteilt. 

Sollte der Bedarf für eine notwendige Betreuung des Kindes während der Schließzeit erforderlich sein, 

so wird auf schriftlichen Antrag der Personensorgeberechtigten eine entsprechende 

Betreuungsmöglichkeit durch die Gemeinde Teutschenthal gewährleistet. Der Antrag muss so früh wie 

möglich und spätestens bis vier Wochen vor der Schließzeit bei der Kita-Leitung eingehen. 

Der Träger behält sich zum Zwecke der Personalplanung vor, den Nachweis über den tatsächlichen 

Bedarf bei den Personensorgeberechtigten abzufordern. 

Für den Besuch einer Ausweicheinrichtung werden keine gesonderten Kosten erhoben und auch keine 

Kosten erstattet. 

Den Personensorgeberechtigten wird im Interesse der Entwicklung des Kindes dringend empfohlen, 

ihrem Kind zwei zusammenhängende Wochen Urlaub zu ermöglichen. 

Eine kurzfristige Schließung der Einrichtung bzw. eine Verkürzung von Öffnungs- und Betreuungszeiten 

aufgrund höherer Gewalt und wenn das Wohl der betreuten Kinder nicht mehr gewährleistet werden 

kann, behält sich der Träger nach Abstimmung mit der Betriebserlaubnisbehörde vor. 

 

§ 8 Betreuungszeiten 

(1) Der Betreuungsumfang richtet sich nach § 3 Abs. 3 und 4 KiFöG LSA und umfasst 

 für Kinder bis zum Eintritt in die Schule ein Förderungs- und Betreuungsangebot von bis zu acht 

Stunden (ganztägiger Platz) und in begründeten Fällen bis zu 10 Stunden (erweiterter ganztägiger 

Platz) 
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 für Schulkinder ein Förderungs- und Betreuungsangebot von bis zu sechs Stunden je Schultag 

sowie von bis zu acht Stunden (ganztägiger Platz) und in begründeten Fällen bis zu 10 Stunden 

(erweiterter ganztägiger Platz) in den Schulferien. 

In begründeten Ausnahmefällen kann darüber hinaus eine Betreuungszeit von mehr als 10 Stunden 

täglich angeboten werden, wenn dies der Sicherung des Kindeswohl nicht entgegensteht. 

(2) Die Dauer der Regelbetreuung wird zwischen Kindertageseinrichtungsleitung und den 

Personensorgeberechtigten vereinbart. Sie kann nur im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung 

festgelegt werden und soll sich am Kindeswohl orientieren. 

Die Betreuungszeit der Kinder in den Kindertageseinrichtungen soll in der Regel spätestens ab 09.00 

Uhr beginnen, da nur so der durch den Gesetzgeber gewollte Bildungsauftrag gewährleistet und erfüllt 

werden kann. 

 

§ 9 Aufsichtspflicht, Pflichten der Personensorgeberechtigten 

(1) Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt mit der Übergabe der Kinder durch die 

Personensorgeberechtigten oder durch diese beauftragten Personen an das pädagogische Personal 

und endet mit der Übergabe an die Personensorgeberechtigten oder andere von den 

Personensorgeberechtigten beauftragte Personen durch das pädagogische Personal.  

Soll das Kind von einer anderen beauftragten Person abgeholt werden, muss in der 

Kindertageseinrichtung eine schriftliche Vollmacht der Personensorgeberechtigten vorgelegt werden.  

Die Abholung von Krippen- und Kindergartenkindern durch Geschwisterkinder wird nicht empfohlen. 

In Einzelfällen kann unter Berücksichtigung der persönlichen Reife des Geschwisterkindes und der 

Abholsituation (Gefährdungen auf dem Weg zwischen Kita und zu Hause) zwischen Einrichtungsleitung 

und Personensorgeberechtigten die Abholung durch ein Geschwisterkind vereinbart werden. In 

diesem Fall muss das Geschwisterkind, welches die Abholberechtigung erhält, mindestens das 12. 

Lebensjahr vollendet haben. 

Hortkinder dürfen den Heimweg allein antreten, wenn eine schriftliche Erklärung der 

Personensorgeberechtigten vorliegt. Es besteht seitens des pädagogischen Personals keinerlei 

Verpflichtung, die Kinder nach Hause, zum Bus oder zum Taxi zu begleiten. 

(2) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, Ausflüge usw.) sind die anwesenden 

Personensorge- bzw. Abholberechtigten der Kinder aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere 

Absprache über die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht getroffen wurde. 

(3) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, 

• jede Änderung der Sorgerechtsverhältnisse, 

• der Namen, 

• der Wohnanschrift und 

• der Kontaktdaten 

der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für Schäden, die infolge 

unterlassener Mitteilung entstehen, haftet der Träger nicht. 
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Das Fernbleiben des Kindes (z.B. bei Urlaub, Krankheit) soll ab dem 1. Fehltag beim pädagogischem 

Personal gemeldet werden. 

(4) Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten alle persönlichen Sachen des Kindes in der 

Kindertageseinrichtung und im Hort (wie z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, Frühstückstaschen) mit Namen 

versehen sein. Für Verlust oder die Beschädigung von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung 

übernommen. 

 

§ 10 Verhalten im Krankheitsfall, gesundheitliche Betreuung, Medikamentenverabreichung 

(1) Dem pädagogischen Personal der Kindertageseinrichtung ist jede Erkrankung des Kindes 

unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Bei Bekanntwerden von Infektionskrankheiten gemäß § 34 des Gesetzes zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in der derzeit 

gültigen Fassung, muss die Leitung der Kindertageseinrichtung sofort hiervon unterrichtet werden, 

damit geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. 

(3) Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt, welche unter § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) erfasst sind, entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

über den Weiterbesuch bzw. die Wiederaufnahme in der Kindertageseinrichtung. Die Aufnahme des 

Wiederbesuches der Kindertageseinrichtung erfolgt nur nach ärztlicher Bestätigung. 

Die Personensorgeberechtigten werden bei Aufnahme des Kindes und anlassbezogen ausführlich über 

die Mitteilungspflichten, gesetzliche Besuchsverbote von Gemeinschaftseinrichtungen und 

vorbeugenden Maßnahmen zum Infektionsschutz schriftlich durch die Einrichtungsleitung belehrt. 

(4) In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird eine begleitende ärztliche und zahnärztliche 

Untersuchung der in der Kindertageseinrichtung befindlichen Kinder bei Vorliegen der 

Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten durchgeführt. 

(5) In begründeten Ausnahmefällen werden ärztlich verordnete Medikamente 

(Arztbescheinigung), die eine Einnahme in der Kindertageseinrichtung während der Betreuungszeit 

notwendig machen, nur nach schriftlicher Vorgabe des Arztes sowie einer dazu abzuschließenden 

Vereinbarung zwischen Personensorgeberechtigten und der Leitung der Kindertageseinrichtung 

verabreicht. Die zu verabreichenden Medikamente und ihre Originalverpackungen sind durch die 

Personensorgeberechtigten mit den Namen des Kindes zu versehen. 

 

§ 11 Verfahrensweise bei Nichtabholung eines Kindes, Gewährleistung des Kindeswohls in 

Abholsituationen 

(1) Sollte ein Kind nicht bis zum Ablauf der im Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit oder bis 

zur Schließung der Kindertageseinrichtung abgeholt worden sein, versucht das pädagogische Personal 

die Personensorgeberechtigten oder eine abholberechtigte Person zu erreichen. Sollte auch diese 

Person nicht zu erreichen sein, wird nach Ablauf von einer Stunde nach Ende der vereinbarten 

Betreuungszeit der Bereitschaftsdienst der Gemeinde Teutschenthal unterrichtet und mit der 

Unterbringung des Kindes beauftragt. Bis zur Abholung des Kindes verbleibt die pädagogische 

Fachkraft mit dem Kind in der Kindertageseinrichtung. Die hieraus entstehenden Kosten haben die 

Personensorgeberechtigten zu tragen. 
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(2) Ist eine sorge- oder abholberechtigte Person psychisch und/ oder physisch nicht in der Lage oder 

erweckt den Eindruck, nicht in der Lage zu sein (z.B. durch vermuteten Alkohol-, Drogen- oder 

Medikamentenkonsum), das Kind sicher abzuholen, wird das Kind an diese einzelne Person nicht 

herausgegeben. Das pädagogische Personal versucht dann eine andere abholberechtigte Person zu 

erreichen. 

§ 12 Verfahrensweise bei Verhaltensauffälligkeiten des Kindes 

Werden bei einem Kind gravierende, anhaltende Verhaltensauffälligkeiten bemerkt, die zur Selbst- und 

Fremdgefährdung führen, ist die Leitung der Kindertageseinrichtung dazu verpflichtet nach 

gemeinsamer Beratung mit dem pädagogischen Personal und den Personensorgeberechtigten sowie 

nach Abstimmung mit dem Träger, das zuständige Jugendamt um Unterstützung zu bitten. 

Kindertageseinrichtung und Jugendamt wirken zum Wohle des Kindes gemeinsam mit den 

Personensorgeberechtigten zusammen und leiten bei Erfordernis weitergehende Maßnahmen ein. 

 

§ 13 Versicherung 

Während des Aufenthaltes in den Kindertageseinrichtungen sowie auf dem direkten Weg zu und von 

der Kindertageseinrichtung sowie bei durch die Einrichtung organisierten Veranstaltungen, Ausflügen 

und Fahrten, sind die Kinder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. 

 

§ 14 Essenbereitstellung 

Die Gemeinde Teutschenthal sichert die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsmahlzeit. Ein 

entsprechender Versorgungsvertrag wird zwischen den Personensorgeberechtigten und dem 

Essenanbieter abgeschlossen. Die Gemeinde Teutschenthal behält sich vor, in der jeweiligen 

Einrichtung nur einen Essenanbieter zuzulassen, welcher nach vorheriger Abstimmung durch das 

Kuratorium bestimmt wird. Die Entscheidung, ob in der Kindertageseinrichtung eine 

Ganztagsverpflegung durch einen Essenanbieter angeboten wird, obliegt dem Kuratorium. 

 

§ 15 Kostenbeitrag 

Die Höhe des zu zahlenden Kostenbeitrages richtet sich nach der Kostenbeitragssatzung für die 

Kindertageseinrichtungen in der jeweils gültigen Fassung. Der Kostenbeitrag ist eine Beteiligung an den 

gesamten Kosten der Kindertageseinrichtungen und ist deshalb auch während vorübergehender 

Nichtinanspruchnahme des Betreuungsplatzes (z. B.  Krankheit, Urlaub u. ä.) und während 

Schließungszeiten sowie bis zum Wirksamwerden einer Kündigung von den 

Personensorgeberechtigten zu zahlen. 

 

§ 16 Elternvertretung und Kuratorium 

(1) Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können und im Interesse der 

bestmöglichen Förderung und Betreuung jedes einzelnen Kindes ist eine vertrauensvolle und 

kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Personensorgeberechtigten, Kindertageseinrichtung und 

Träger notwendig. 

Es gelten die Regelungen des § 19 KiFöG LSA in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 
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(2) Soweit in einer Kindertageseinrichtung Gruppen gebildet werden, wählen die 

Personensorgeberechtigten für die Dauer von zwei Jahren in der Regel je Gruppe eine Person als 

Elternvertretung. 

(3) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt für die Dauer von zwei Jahren wenigstens zwei 

Elternvertretende für das Kuratorium. Das Kuratorium besteht neben diesen 2 Elternvertretenden aus 

der Leitung der Kindertageseinrichtung und einer Vertretung des Trägers der Gemeinde Teutschenthal.  

(4) Die Elternvertretenden jedes Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei 

Jahren eine Vertretung für die Gemeindeelternvertretung. 

(5) Jede Gemeindeelternvertretung innerhalb eines Landkreises wählt aus ihrer Mitte für die 

Dauer von zwei Jahren eine Vertreterin oder einen Vertreter und deren Stellvertretung für die 

Vertretung der Eltern im Landkreis (Kreiselternvertretung)  

(5) Das Kuratorium und die Gemeindeelternvertretung haben die Aufgabe die Gemeinde 

Teutschenthal zu beraten und sind vor grundsätzlichen Entscheidungen zu beteiligen. 

 

§ 17 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde 

Teutschenthal in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 

Teutschenthal vom 13.01.2021 außer Kraft. 
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GEMEINDE 
PROTOKOLL TEUTSCHENTHAL 

  

  

Thema: Änderung der Benutzungssatzung Kita 

Datum: 08.05.2023 | Zeit: 17.00 - 18.45 Uhr | 
Ort: Hort Crazy Kids | 

Teilnehmer: Siehe IN-Liste: 12 Elternvertretende; 10 Leitungskräfte; 3 | 

Trägervertreterinnen 
  

Leitung: Frau Levai (SGL Bildung und Soziales) BER I |   Protokollführerin: | Frau Klein 

1. Begrüßung 

- Begrüßung durch Frau Kübler 

- keine weiteren Anmerkungen im Protokoll 

2. Einleitung (Frau Levai) 

- Hintergrund der Änderungen: 

  

- Anpassung an die neue Kostenbeitragssatzung 

- Zusammenfassung und Verkürzung der Satzung durch häufigere verweise auf die einschlägigen 

Gesetzestexte 

3. Erläuterungen der Änderungen 

- Frau Levai stellt die Änderungen des Satzungstextes anhand der Synopse vor 

  

- Diskussion und Anmerkungen zu einzelnen Punkten: 

e Öffnungszeiten (werden in dem neuen Satzungsentwurf nicht mehr für jede 

Einrichtung mit aufgeführt) 

Die aktuell gültigen Öffnungszeiten pro Einrichtung werden übernommen. Bei Änderungen 

der Öffnungszeiten ist ein neuer Kuratoriumsbeschluss notwendig. Eine Änderung der 

Satzung muss aufgrund der Herausnahme der Öffnungszeiten nicht mehr jedes Mal 

vorgenommen werden. 

oe  Betriebsferien 

Es werden seitens der Eltern Bedenken geäußert, zwei Wochen in jedem Jahr grundhaft zu 

schließen. Die Schließung der Einrichtung bei tatsächlich geplanten Bau- und 

Sanierungsarbeiten ist nachvollziehbar. Andere Gründe für Betriebsferien (z.B. 

Personalsituation) sind aus Sicht einiger Elternvertretenden nicht zwingend. 

Seitelvon2
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GEMEINDE 
PROTOKOLL TEUTSCHENTHAL 

Frage an die anwesenden Kitaleitungen: Benötigen die Einrichtungen tatsächlich zwei 

Wochen Betriebsferien im Jahr? Kita Holleben, Kita Buratino und Kita Dornstedt 

beantworten die Frage mit Ja. Aufgrund von Betriebsferien und Brückentagen werden bei 

einem Urlaubsanspruch von 32 Tagen pro Beschäftigten im pädagogischen Bereich bis zu 

15 Tage bei jeder pädagogischen Fachkraft zur selben Zeit abgebaut. Dies stellt eine große 

Entlastung bei der Personaleinsatzplanung dar. 

Es wird mit Hinweis auf die erhöhten Kostenbeiträge kritisiert, dass die Gemeinde 

Teutschenthal aktuell viel fordert und wenig zurückgibt. 

Es wurde folgender Vorschlag seitens der Elternvertreter unterbreitet: Die pauschale 

Schließung von einer Woche und bei größeren geplanten Maßnahmen die individuelle 

Erweiterung auf zwei Wochen. 

Die Elternvertretung der Kita Buratino spricht sich gegen einen generellen Beschluss von 

Betriebsferien aus. 

Es wurde folgender Vorschlag seitens der Elternvertreter unterbreitet: Individuelle 

Entscheidung im jeweiligen Kuratorium einer jeden Einrichtung zum Thema Betriebsferien. 

Anmerkung seitens der Kitaleitungen: Eltern sind nicht gezwungen, in den Betriebsferien 

Urlaub zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit, eine anderweitige Betreuung in einer 

Ausweichkita in Anspruch zu nehmen. 

Für Familien ist es schwierig gemeinsam Urlaub zu machen, wenn der anderen Partner im 

Zeitraum der Betriebsferien kein Urlaub gewährt bekommt. 

Aufgrund der frühzeitigen Mitteilung des Zeitraums für Betriebsferien bis zum 30.06 des 

Vorjahres ist eine frühzeitige Urlaubsplanung oder die Organisation einer anderweitigen 

Betreuung aus Sicht des Trägers möglich. (Anmerkung der Eltern: in der Regel soll vor 30.06. 

gestrichen werden) 

Arbeitsgeber erteilen Arbeitnehmern mit nicht schulpflichtigen Kindern Urlaubssperre in 

den Ferien. 

Es wurde der Wunsch geäußert, weiterhin an einer guten Kommunikation und ein 

Entgegenkommen seitens der Gemeinde Teutschenthal festzuhalten. 

e Pflichten der Eltern 

Mitteilung über das Fernbleiben des Kindes muss nicht schriftlich erfolgen; Satzung wird 

diesbezüglich korrigiert 

Die Bedenken und Anregungen werden in der nächsten Leiterinnenberatung am Mittwoch, den 

10.05.2023 nochmals diskutiert und abgewogen. 

Das Protokoll wird mit der Beschlussvorlage zur Satzungsänderung dem Gemeinderat am 

30.05.2023 zur Entscheidung vorgelegt. 

Seite 2 von 2

Auss
ch

uss
 K

ultu
r u

nd

Sozia
les

 25
.05

.20
23



Teilnahmeliste Beratung Benutzungssatzung am 08.05.2023 im Hort Crazy Kids 

  

  

  

  

  

  

  

Name Funktion Unterschrift 

“Kleine Strolche" Ortsteil Angersdorf Frau Weiner stellv. Gemeinde-EV Clesa 

: ; 5 IE 
"Max & Moritz" Ortsteil Dornstedt Sabine Plaul Gemeinde-EV 3 Le ca 

" z " f uliane nn & 
Nesthäkchen" Ortsteil Langenbogen ang mbert Vorsitzende/ Gemeinde_EV Aus 
  

  

"Buratino" Teutschenthal/Mitte Lisa Kirchhof Vorsitzende/ Gemeinde_EV Ladhiil 
  

Michaela Seidel Stellvertretung 
  

"Freche Früchtchen" Teutschenthal/West Diana Falkenberg Vorsitzende 
  

Nadine Oberhoffner Stellvertretung/ Gemeinde-EV 
  

"Kleine Riesen" Teutschenthal/Bahnhof Gina Grahl Vorsitzende 
  

Herr Friedemann Stellvertretung 
  

Hort "Crazy Kids" Teutschenthal FR 2) chP za 
  

Hr. ERtleind) 

Stellvertretäng““ lechu 

Klv._kucbnuu 
  

Host „Ca % lade [te / 
Fr KölGel 
  

"Sonnenblume" Ortsteil Holleben Catharina Schuldt 

Alalıcl b uyatorıker 4 

Vorsitzende/ Gemeinde_EV 

  

  

  

"Gestiefelter Kater" Ortsteil Zscherben 
  

  

I 5 
Ark hi 

  

  

"Kleine Strolche" Ortsteil Angersdorf Frau Ponomarenko Kita-Leitung R 

"Max & Moritz" Ortsteil Dornstedt Frau Ries Kita-Leitung - mw 

"Nesthäkchen" Ortsteil Langenbogen Frau Göbel Kita-Leitung s 
  

"Buratino" Teutschenthal/Mitte Frau Stange kommissarische Kita-Leitung En 
  

"Freche Früchtchen" Teutschenthal/West Frau Bergmann/ LE kommissarische Kita-Leitung vd = 
  

"Kleine Riesen" Teutschenthal/Bahnhof 
Frau Traeger-Burghardt Kita-Leitung Lay 7 
  

Hort "Crazy Kids" Teutschenthal Frau Junold Hort-Leitung SA Tadel 
  

  

  

  

  

  

    "Sonnenblume" Ortsteil Holleben Fr. Kalın sell , lectang [a FE © 

Gestiefelter Kater" Ortsteil Zscherben >> 

Gemeinde Teutschenthal Frau Kübler Amtsleitung Innere Verwaltung _e. 

Gemeinde Teutschenthal Frau Levai SGL Bildung und Soziales | Vz 
— 

Gemeinde Teutschenthal Frau Klein SB Kita \ Nez          
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Synopse zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal 
 

 
Aktuell gültige Fassung vom 13.01.2021 
 

 
Änderungen 
 

Begründung/ 
Erläuterungen 

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung und Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege des 
Landes Sachsen- Anhalt (Kinderförderungsgesetz- KiFöG) in der 
derzeit gültigen Fassung der §§ 5 und 8 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (KVG-LSA) vom 
17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung des § 90 des Sozial-
gesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe in 
der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Teutschenthal in seiner Sitzung am 08.12.2020 mit Beschluss-
Nr.: 142/2020 nachfolgende Satzung beschlossen. 
 

Auf der Grundlage des Gesetz zur Förderung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes 
Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) vom 5. März 
2003 in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 6 und 8 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 17.06.2014 in der derzeit jeweils aktuell gültigen Fassung 
und des § 90 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) Kin-
der- und Jugendhilfe in der derzeit gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Teutschenthal in seiner Sitzung am 
xx.xx.2023 mit Beschluss-Nr.: xxx/2023 nachfolgende Satzung 
beschlossen. 
 

Anpassung bzw. Korrektur 
der Formulierung der 
Rechtsgrundlagen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Gemeinde Teutschenthal unterhält als uneigennüt-
zige öffentliche Einrichtungen nachstehend näher bezeichnete 
Kindertageseinrichtungen, durch deren Inanspruchnahme nach 
Maßgabe dieser Satzung ein öffentlich-rechtliches Benutzungs-
verhältnis entsteht. 
 
im Ortsteil Angersdorf 
Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche 
Am Kindergarten 4 
 
im Ortsteil Dornstedt 
Kindertageseinrichtung und Hort „Max und Moritz" 
An der Schule 2 a 
 
im Ortsteil Holleben 
Haus 1 - Kindertageseinrichtung „Sonnenblume“ 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Die Gemeinde Teutschenthal unterhält als uneigennüt-
zige öffentliche Einrichtungen nachstehend näher bezeichnete 
Kindertageseinrichtungen, durch deren Inanspruchnahme nach 
Maßgabe dieser Satzung ein öffentlich-rechtliches Benutzungs-
verhältnis entsteht. 

 
im Ortsteil Angersdorf 
Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche 
Am Kindergarten 4 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
im Ortsteil Dornstedt 
Kindertageseinrichtung und Hort „Max und Moritz" 
An der Schule 2 a 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten, Hort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Betreuungs-
art und Zuordnung zu den 
Einrichtungen 
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Ernst-Thälmann-Straße 102 b 
Haus 2 - Hort 
Lutherplatz 3 
 
im Ortsteil Lanqenboqen 
Kindertageseinrichtung Nesthäkchen' 
Sanddornweg 2 
 
im Ortsteil Teutschenthal 
Kindertageseinrichtung „Buratino“ 
Maerkerstraße 30 
 
Kindertageseinrichtung „Freche Früchtchen'  
Schulstraße 1 a 
 
Kindertageseinrichtung „Kleine Riesen'  
Köchstedter Straße 8 
 
Hort „Crazy Kids" Teutschenthal 
Am Stadion 9 
 
im Ortsteil Zscherben 
Kindertageseinrichtung „Gestiefelter Kater" 
Hauptstraße 32 b 
 
(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Kin-
dertageseinrichtung im Gemeindegebiet. Eine Platzvergabe in 
einer Wunscheinrichtung, kann nur bei vorhandener Kapazität 
erfolgen. 
 

im Ortsteil Holleben 
Haus 1 - Kindertageseinrichtung „Sonnenblume“ 
Ernst-Thälmann-Straße 102 b 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
Haus 2 - Hort 
Lutherplatz 3 
Betreuungsart: Hort 
 
im Ortsteil Lanqenboqen 
Kindertageseinrichtung Nesthäkchen' 
Sanddornweg 2 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
im Ortsteil Teutschenthal 
Kindertageseinrichtung „Buratino“ 
Maerkerstraße 30 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
Kindertageseinrichtung „Freche Früchtchen'  
Schulstraße 1 a 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
Kindertageseinrichtung „Kleine Riesen“  
Köchstedter Straße 8 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
 
Hort „Crazy Kids" Teutschenthal 
Am Stadion 9  
Betreuungsart: Hort 
 
im Ortsteil Zscherben 
Kindertageseinrichtung „Gestiefelter Kater" 
Hauptstraße 32 b 
Betreuungsart: Krippe, Kindergarten 
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(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Kin-
dertageseinrichtung im Gemeindegebiet. Eine Platzvergabe in 
einer Wunscheinrichtung, kann nur bei vorhandener Kapazität 
erfolgen. 
 
Krippenkinder sind Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres. 
 
Kindergartenkinder sind Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum 31.07. des Jahres in dem der Schuleintritt er-
folgt 
 
Hortkinder sind Kinder ab dem 01. August des Jahres in dem der 
Schuleintritt erfolgt. Hortkinder können bis zum Eintritt in den 
7. Schuljahrgang betreut werden. 

 

Abs. 2 wird nach § 4 Abs. 4 
verschoben 
 
 
 
aus § 5 Abs. 5 hier einge-
fügt 

§ 2 Gemeinnütziger Zweck 
 
(1) Die Gesamtfinanzierung der Kosten der Kindertagesein-
richtungen erfolgt aus den Zuschüssen des Landes, den Zuschüs-
sen des Landkreises, den Kostenbeiträgen der Eltern sowie aus 
den Zuschüssen des Trägers (Gemeinde Teutschenthal)  
 
(2) Die Gemeinde Teutschenthal als Träger der Kinderta-
geseinrichtungen ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenen 
wirtschaftlichen Zwecke. Alle Mittel der Kindertageseinrichtun-
gen dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Der Träger der Kindertageseinrichtungen erhält keine Zu-
wendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 
begünstigt werden. 
 
(3) Sollte eine oder mehrere Kindertageseinrichtung/en 
aufgelöst werden, fällt das Vermögen der Kindertageseinrich-
tung/ en an die Gemeinde Teutschenthal, die es unmittelbar 

§ 2 Gemeinnütziger Zweck 
 
(1) Die Gesamtfinanzierung der Kosten der Kindertagesein-
richtungen erfolgt aus den Zuschüssen des Landes, den Zuschüs-
sen des Landkreises, den Kostenbeiträgen der Eltern sowie aus 
den Zuschüssen des Trägers (Gemeinde Teutschenthal)  
 
(2) Die Gemeinde Teutschenthal als Träger der Kinderta-
geseinrichtungen ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenen 
wirtschaftlichen Zwecke. Alle Mittel der Kindertageseinrichtun-
gen dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Der Träger der Kindertageseinrichtungen erhält keine Zu-
wendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 
begünstigt werden. 
 
 
(3) Bei Auflösung der Kindertageseinrichtungen oder bei 
Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der 
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und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. Dies trifft auch bei Wegfall des steu-
erbegünstigten Zweckes zu. 

Kindertageseinrichtung an die Gemeinde Teutschenthal, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
Zwecke verwendet. 

§ 3 Aufgaben 
 

(1) Die Kindertageseinrichtungen erfüllen einen eigenstän-
digen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-
, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf 
die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientier-
ten Gesamtkonzeption. Sie sollen die Gesamtentwick-
lung der Kinder altersgerecht fördern und durch allge-
meine und erzieherische Hilfen und Bildungsangebote 
die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der 
Kinder anregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit fördern 
und Benachteiligungen ausgleichen. Kindertagesein-
richtungen haben die Inklusion von Kindern zu fördern 
und zur Verbesserung der Chancengleichheit aller Kin-
der unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Her-
kunft beizutragen. Die Betreuungs- und Förderungsan-
gebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-
tieren. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstüt-
zen die Erziehung des Kindes in der Familie und ermög-
lichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrah-
men hinaus. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen sollen insbesondere den 
Erwerb sozialer Kompetenzen, wie Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein/-bereitschaft, Gemein-
schaftsfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber an-
deren Menschen, Kulturen und Lebensweisen, interkul-
turelle Kompetenz und Sensibilität, sowie die Ausbil-
dung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten, insbe-
sondere zum Erwerb von Wissen und Können, ein-
schließlich der Gestaltung von Lernprozessen, fördern. 

§ 3 Aufgaben 
 
(1) Die Kindertageseinrichtungen erfüllen einen eigenstän-
digen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förde-
rung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzep-
tion auf der Grundlage des § 5 KiFöG LSA. Sie sollen die Gesam-
tentwicklung der Kinder altersgerecht fördern und durch allge-
meine und erzieherische Hilfen und Bildungsangebote die kör-
perliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anregen, 
ihre Gemeinschaftsfähigkeit fördern und Benachteiligungen 
ausgleichen. Kindertageseinrichtungen haben die Inklusion von 
Kindern zu fördern und zur Verbesserung der Chancengleichheit 
aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Her-
kunft beizutragen. Die Betreuungs- und Förderungsangebote 
sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnis-
sen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 
 
(2) Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstüt-
zen die Erziehung des Kindes in der Familie und ermöglichen den 
Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. 
 
(3) Verbindliche Grundlage zur Umsetzung des Erziehungs- 
und Bildungsauftrages ist das Bildungsprogramm „Bildung ele-
mentar — Bildung von Anfang an" unter besonderer Beachtung 
der Sprachförderung und die jeweilige einrichtungsbezogene 
pädagogische Konzeption. 
Der Übergang zur Schule soll durch eine an dem Entwicklungs-
stand der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit der Schule er-
leichtert werden. 
 
(4) Der Träger der Kindertageseinrichtungen gestaltet die 
Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in eigener 

 
 
 
 
 
 
Gesetzesgrundlage einge-
fügt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkürzung des Sat-
zungstextes mit Hinweis 
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Die Bildungsarbeit der Kindertageseinrichtungen unter-
stützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert Bil-
dungsprozesse heraus, greift Themen der Kinder auf 
und erweitert sie. Sie schließt die geeignete Vorberei-
tung des Übergangs in die Grundschule ein. Zu diesem 
Zweck sollen insbesondere sprachliche Kompetenzen, 
elementare Fähigkeiten im Umgang mit Mengen, räum-
liche Orientierungen, eine altersgerechte Grob- und 
Feinmotorik sowie die Wahrnehmung mit allen Sinnen 
und das Denken gefördert werden. Kindertageseinrich-
tungen fördern die emotionale und musische Entwick-
lung der Kinder. Der Übergang zur Schule soll durch eine 
an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zu-
sammenarbeit mit der Schule erleichtert werden. 

 
(4) Der Träger der Kindertageseinrichtungen gestaltet die 

Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in ei-
gener Verantwortung. Verbindliche Grundlage ist das 
Bildungsprogramm „Bildung elementar — Bildung von 
Anfang an" unter besonderer Beachtung der Sprachför-
derung. Jede Kindertageseinrichtung hat nach einer 
Konzeption und von einem durch den Träger frei zu 
wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. 

 
(5) Den Hortkindern werden in der Kindertageseinrichtung 

(Hort) räumliche und zeitliche Gelegenheiten gegeben, 
um in entsprechender Atmosphäre Hausaufgaben zu 
erledigen. Hierfür wird den Kindern Hilfe zur Erledigung 
der Hausaufgaben angeboten. Dazu sollen die pädago-
gischen Fachkräfte des Hortes mit der Schule zusam-
menarbeiten. Für Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hausaufgaben sind die Eltern zuständig 

 
(6) Näheres zur Umsetzung des Erziehungs- und Bildungs-

auftrages sowie des Bildungsprogramms erläutert die 
Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung 

 

Verantwortung. Verbindliche Grundlage ist das Bildungspro-
gramm „Bildung elementar — Bildung von Anfang an" unter be-
sonderer Beachtung der Sprachförderung. Jede Kindertagesein-
richtung hat nach einer Konzeption und von einem durch den 
Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu ar-
beiten. 
 
(4) (5) Den Hortkindern werden räumliche und zeitliche Ge-
legenheiten gegeben, um in entsprechender Atmosphäre die 
Hausaufgaben zu erledigen. Den Kindern wird Hilfe zur Erledi-
gung der Hausaufgaben angeboten. Dazu arbeiten die pädago-
gischen Fachkräfte des Hortes mit der Schule zusammen. 
 
(6) Näheres zur Umsetzung des Erziehungs- und Bildungs-
auftrages sowie des Bildungsprogramms erläutert die Konzep-
tion der jeweiligen Kindertageseinrichtung 
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§ 4 Anspruch auf Kinderbetreuung 
 
(1) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Ge-
meinde Teutschenthal hat bis zur Versetzung in den 7. Schul-
jahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung. 
 
(2) Ein ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis zum Beginn 
der Schulpflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot von 
bis zu 8 Stunden je Betreuungstag oder bis zu 40 Wochenstun-
den. Für Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz ein Förde-
rungs- und Betreuungsangebot von 6 Stunden je Schultag; 
während der Schulferien gilt Satz 1 entsprechend 
 
(3) Der Anspruch auf einen erweiterten ganztägigen Platz 
in einer Kindertageseinrichtung kann beantragt werden, so-
fern die Personensorgeberechtigten nachweisen, dass auf-
grund der familiären Situation oder wegen anderer Gründe, 
eine erweiterte ganztägige Betreuung benötigt wird. Unter 
diesen Voraussetzungen hat jedes Schulkind bis zur Verset-
zung in den 7. Schuljahrgang während der Schulferien auch ei-
nen solchen Anspruch. Ein erweiterter ganztägiger Platz um-
fasst ein Förderungs- und Betreuungsangebot von bis zu 10 
Stunden je Betreuungstag oder bis zu 50 Wochenstunden. Be-
stehen im Einzelfall erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit 
eines erweiterten ganztägigen Platzes, kann der örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechende Nachweise 
verlangen. 
 
(4) Bei einer Betreuungszeit von täglich 5 Stunden (Halb-
tagsplatz), sollten die Kinder die Kindertageseinrichtung spä-
testens ab 09.00 Uhr besuchen, da nur so der durch den Ge-
setzgeber gewollte Bildungsauftrag gewährleistet und erfüllt 
werden kann 
 
(5) Von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres hat jedes Kind mit gewöhnli-

§ 4 Freiwilligkeit und Anspruch auf Kinderbetreuung 
 
(1) Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist freiwillig. 
 
(2) (1) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Ge-
meinde Teutschenthal im Land Sachsen-Anhalt hat bis zur Ver-
setzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägi-
gen Platz in einer Tageseinrichtung. Von der Versetzung in den 
7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres hat 
jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-An-
halt Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer Tagesein-
richtung, soweit Plätze vorhanden sind. 
 
(3) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer 
Tageseinrichtung richtet sich gegen den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Saalekreis), in dessen Ge-
biet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ge-
meinde Teutschenthal als Träger von Kindertageseinrichtun-
gen unterstützt den örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe bei der Sicherung dieses Anspruchs. 
 
(3) Der Anspruch auf einen erweiterten ganztägigen Platz 
in einer Kindertageseinrichtung kann beantragt werden, sofern 
die Personensorgeberechtigten nachweisen, dass aufgrund der 
familiären Situation oder wegen anderer Gründe, eine erwei-
terte ganztägige Betreuung benötigt wird. Unter diesen Vo-
raussetzungen hat jedes Schulkind bis zur Versetzung in den 7. 
Schuljahrgang während der Schulferien auch einen solchen An-
spruch. Ein erweiterter ganztägiger Platz umfasst ein Förde-
rungs- und Betreuungsangebot von bis zu 10 Stunden je Be-
treuungstag oder bis zu 50 Wochenstunden. Bestehen im Ein-
zelfall erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit eines erwei-
terten ganztägigen Platzes, kann der örtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe entsprechende Nachweise verlangen. 
 
(4) Bei einer Betreuungszeit von täglich 5 Stunden (Halb-
tagsplatz), sollten die Kinder die Kindertageseinrichtung spä-

 
 
Ergänzung § 2 KiFöG LSA 
 
Korrektur entsprechend § 
3 Abs.1 KiFöG LSA und Zu-
sammenfassung mit Ab-
satz 5 ursprüngliche Sat-
zung 
 
 
 
 
Neu eingefügt: 
Grundlage § 3 Abs. 5 KiFöG 
In Verbindung mit § 10 
Abs. 3 KiFöG LSA 
 
 
 
Nach § 7 Betreuungszeiten 
verschoben 
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chem Aufenthalt in der Gemeinde Teutschenthal einen An-
spruch auf Förderung und Betreuung in einer Kindertagesein-
richtung (Hort) insoweit noch freie Kapazitäten in Anwendung 
der Betriebserlaubnis vorhanden sind. 
 
(6) Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 5 gilt als erfüllt, 
wenn ein Platz in einer für Kinder zumutbar erreichbaren Kin-
dertageseinrichtung angeboten wird  
 

testens ab 09.00 Uhr besuchen, da nur so der durch den Ge-
setzgeber gewollte Bildungsauftrag gewährleistet und erfüllt 
werden kann 
 
(5) Von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahres hat jedes Kind mit gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Gemeinde Teutschenthal einen Anspruch auf 
Förderung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung 
(Hort) insoweit noch freie Kapazitäten in Anwendung der Be-
triebserlaubnis vorhanden sind. 
 
4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Kin-
dertageseinrichtung im Gemeindegebiet. Eine Platzvergabe in 
einer Wunscheinrichtung, kann nur bei vorhandener Kapazität 
erfolgen. 
 
(5) (6) Der Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer 
Tageseinrichtung gilt als erfüllt, wenn ein Platz in einer zumut-
bar erreichbaren Kindertageseinrichtung angeboten wird. 

 
 
 
 
in Absatz 2 aufgenommen 
 
 
 
 
 
Eingefügt aus § 1 Abs. 2 

§ 5 Anmeldung, Aufnahme, Abmeldung, Kündigung 
 
(1) Die Personensorgeberechtigten haben ein Recht auf 
laufende Anmeldung ihrer Kinder in den Kindertageseinrich-
tungen. Die Anmeldung erfolgt in Form der Bedarfsanmeldung 
online durch die Personensorgeberechtigten über das Eltern-
portal der Gemeinde Teutschenthal. Eine Anmeldung ist frü-
hestens nach der Geburt des Kindes möglich 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 muss in der Regel die Anmel-
dung für eine Hortbetreuung nach dem KiFöG LSA grundsätz-
lich zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr vorge-
nommen werden. 
 
(3) Aufnahme im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten 
finden vorrangig Kinder, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in 

§ 5 Anmeldung und Aufnahme 
 
(1) Die Anmeldung für einen Krippen- oder Kindergarten-
platz kann laufend über eine Bedarfsanmeldung durch die Per-
sonensorgeberechtigten über das Online Elternportal der Ge-
meinde Teutschenthal erfolgen. Eine Anmeldung ist frühestens 
nach der Geburt des Kindes möglich. Schulkinder sind spätes-
tens zur Schulanmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kom-
mende Schuljahr anzumelden. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 muss in der Regel die Anmel-
dung für eine Hortbetreuung nach dem KiFöG LSA grundsätz-
lich zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr vorgenom-
men werden. 
 

 
 
Anpassung Formulierung 
und Zusammenfassung 
Abs. 1 und 2 
 
angepasst an § 3 Abs. 7 Ki-
FöG LSA 
 
 
 
in Abs. 1 aufgenommen 
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der Gemeinde Teutschenthal haben. Die Leistungsberechtig-
ten haben dennoch das Recht, nach S 3 b KiFöG LSA (Wunsch- 
und Wahlrecht) im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teut-
schenthal oder an einem anderen Ort zu wählen. Kinder aus 
anderen Kommunen können erst aufgenommen werden, 
wenn vom zuständigen Träger der Wohnsitzgemeinde eine 
Kostenübernahmeerklärung des Betriebskostendefizits vor-
liegt. 
 
(4) In allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teut-
schenthal ist für eine befristete Zeit die tageweise Betreuung 
von Gastkindern grundsätzlich möglich. Näheres hierzu regelt 
der § 4 Abs. 2 der Kostenbeitragssatzung für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal. 
 
(5) Die Kinder werden, nach erfolgreicher Annahme der 
Bedarfsmeldung, in der von den Personensorgeberechtigten 
ausgewählten Kindertageseinrichtung aufgenommen soweit 
die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind, keine gesund-
heitlichen Gründe der Aufnahme entgegenstehen und auch 
die personellen und sächlichen Voraussetzungen (Betriebser-
laubnis) der Kindertageseinrichtung dies zulassen. 
 
Das Aufnahmealter der Kinder für die einzelnen Kindertages-
einrichtungen ist mit der jeweiligen Betriebserlaubnis wie folgt 
festgelegt: 
 

Kleine Strolche von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Max und Moritz von 0 Jahren Ver-

setzung in Schul-

jahrgang 

bis zur 

den 7. 

 

(2) (3) Aufnahme im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten 
finden vorrangig Kinder, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in der 
Gemeinde Teutschenthal haben. Die Leistungsberechtigten ha-
ben dennoch das Recht, nach S 3 b KiFöG LSA (Wunsch- und 
Wahlrecht) im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den ver-
schiedenen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teut-
schenthal oder an einem anderen Ort zu wählen. Kinder aus an-
deren Kommunen können erst aufgenommen werden, wenn 
vom zuständigen Träger der Wohnsitzgemeinde eine Kosten-
übernahmeerklärung des Betriebskostendefizits vorliegt. 

 
(4) In allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teut-
schenthal ist für eine befristete Zeit die tageweise Betreuung 
von Gastkindern grundsätzlich möglich. Näheres hierzu regelt 
der § 4 Abs. 2 der Kostenbeitragssatzung für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal. 
 
(3) (5) Die Kinder können in der von den Personensorgebe-
rechtigten ausgewählten Kindertageseinrichtung aufgenommen 
werden, soweit keine gesundheitlichen Gründe seitens des Kin-
des der Aufnahme entgegenstehen und die personellen und 
sächlichen Voraussetzungen laut Betriebserlaubnis der Kinder-
tageseinrichtung dies zulassen. Steht ein Platz in der Wun-
scheinrichtung zum gewünschten Zeitpunkt nicht zur Verfü-
gung, werden den Personensorgeberechtigten Alternativen an-
geboten. 
 
Das Aufnahmealter der Kinder für die einzelnen Kindertages-
einrichtungen ist mit der jeweiligen Betriebserlaubnis wie folgt 
festgelegt: 
 

Kleine Strolche von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschoben nach Absatz 7 
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Sonnenblume von 0 Jahren Ver-

setzung in Schul-

jahrgang 

bis zur 

den 7. 

 

Nesthäkchen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Buratino von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Freche Früchtchen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Kleine Riesen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Gestiefelter Kater von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Crazy Kids vom Schuleintritt bis zur Ver-

setzung in den 7. 

Schuljahrgang 

 

 
Krippenkinder sind Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres. 
 
Kindergartenkinder sind Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum 31.07. des Jahres in dem der Schuleintritt er-
folgt 
 
Hortkinder sind Kinder ab dem 01. August des Jahres in dem 
der Schuleintritt erfolgt. 
 
(6) Vor der Erstaufnahme des Kindes in die Kindertages-
einrichtung müssen die Personensorgeberechtigten folgende 
Unterlagen bei der Leitung der jeweiligen Kindertageseinrich-
tung beibringen. 

Max und Moritz von 0 Jahren Ver-

setzung in Schul-

jahrgang 

bis zur 

den 7. 

 

Sonnenblume von 0 Jahren Ver-

setzung in Schul-

jahrgang 

bis zur 

den 7. 

 

Nesthäkchen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Buratino von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Freche Früchtchen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Kleine Riesen von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Gestiefelter Kater von 0 Jahren 

Schuleintritt 

bis zum  

Crazy Kids vom Schuleintritt bis zur Ver-

setzung in den 7. 

Schuljahrgang 

 

 
Krippenkinder sind Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres. 
 
Kindergartenkinder sind Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum 31.07. des Jahres in dem der Schuleintritt er-
folgt 
 
Hortkinder sind Kinder ab dem 01. August des Jahres in dem 
der Schuleintritt erfolgt. 
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 Eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche 
Eignung des Kindes; diese darf— vom ersten Betreuungstag in 
der Einrichtung gerechnet — in der Regel nicht älter als eine 
Woche sein; Ausnahmen von der Frist sind im Einzelfall mög-
lich; die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Perso-
nensorgeberechtigten 

 Den aktuellen Status über die Masernschutzimpfung 
des Kindes. Ab der Vollendung des Ersten Lebensjahres min-
destens eine, ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres 
mindestens zwei Schutzimpfungen. Wenn das Kind bei der 
Aufnahme in 
die Kindertageseinrichtung das Erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist der Nachweis bis spätestens drei Monate 
nach der Vollendung des Ersten Lebensjahres zu erbringen. 

 Den aktuellen Impfstatus des Kindes, soweit das Kind 
weitere Impfungen als die Masernschutzimpfung, erhalten hat. 
Anderenfalls einen schriftlichen Nachweis darüber, dass zeit-
nah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf ei-
nen vollständigen altersgemäßen, nach den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kin-
des erfolgt ist. Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, be-
nachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Ge-
sundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, 
und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene An-
gaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtig-
ten zu einer Beratung laden. 
 
(7) Die Leitung der Kindertageseinrichtung schließt, im 
Auftrag der Gemeinde Teutschenthal, mit den Personensorge-
berechtigten über die Aufnahme und Betreuung des Kindes ei-
nen Betreuungsvertrag ab. Der Vertrag beginnt zum 1. des Mo-
nats, in dem das Kind in einer Kindertageseinrichtung betreut 
wird und endet in der Regel mit dem 31.07. des Jahres, in dem 
das Kind erstmals die Schule besucht. Benötigt das Kind dann 
ab dem 01.08. weiterhin einen Betreuungsplatz im Hortbe-
reich, ist ein neuer Betreuungsvertrag abzuschließen. Mit der 

(4) (7) Die Leitung der Kindertageseinrichtung schließt im 
Auftrag der Gemeinde Teutschenthal mit den Personensorgebe-
rechtigten einen Betreuungsvertrag ab. Der Vertrag beginnt 
zum 1. des Monats, in dem das Kind in einer Kindertageseinrich-
tung betreut wird und endet in der Regel mit dem 31.07. des 
Jahres, in dem das Kind erstmals die Schule besucht. Benötigt 
das Kind dann ab dem 01.08. weiterhin einen Betreuungsplatz 
im Hortbereich, ist ein neuer Betreuungsvertrag abzuschließen. 
Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages unterliegen 
die Personensorgeberechtigten dem Geltungsbereich dieser 
Satzung, der jeweils gültigen Kostenbeitragssatzung sowie der 
Hausordnung der jeweiligen Kindertageseinrichtung. 
 
(5) (6) Vor Erst-Aufnahme eines Kindes in eine Tagesein-
richtung ist ein schriftlicher Nachweis darüber zu erbringen, 
dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug 
auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlun-
gen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz 
des Kindes erfolgt ist, und eine ärztliche Bescheinigung über die 
gesundheitliche Eignung des Kindes und über die Durchführung 
der für das jeweilige Alter gemäß § 26 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch vorgesehenen Kinderuntersuchungen oder, so-
weit die Kinder nicht gesetzlich versichert sind, einer gleichwer-
tigen Kinderuntersuchung vorzulegen. Die ärztliche Bescheini-
gung über die gesundheitliche Eignung des Kindes soll vom ers-
ten Betreuungstag in der Einrichtung gerechnet nicht älter als 
drei Wochen sein. Ausnahmen von der Frist sind im Einzelfall 
möglich. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Per-
sonensorgeberechtigten. 
 
(6) Ab der Vollendung des ersten Lebensjahres ist für das 
Kind mindestens eine, ab der Vollendung des zweiten Lebens-
jahres mindestens zwei Masern-Schutzimpfungen, eine Maser-
nimmunität oder eine medizinische Kontraindikation nachzu-
weisen. Wenn das Kind bei der Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung das erste Lebensjahr bzw. zweite Lebensjahr noch nicht 

Anpassung der Formulie-
rung und Verkürzung, Fris-
ten werden im Betreu-
ungsvertrag geregelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Formulie-
rung laut § 18 KiFöG LSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlängerung der Frist 
 
 
 
 
Formulierungsumstellung 
und extra Absatz 
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Unterzeichnung des Betreuungsvertrages unterliegen die Per-
sonensorgeberechtigten dem- Geltungsbereich dieser Satzung, 
der jeweils gültigen Kostenbeitragssatzung sowie der Hausord-
nung der jeweiligen Kindertageseinrichtung. 
 
(8) Abmeldungen haben in schriftlicher Form bei der Lei-
tung der Einrichtung durch die 
Personensorgeberechtigten zu erfolgen, mit einer Frist von 
drei Monaten jeweils zum Monatsende. Abweichend davon 
können in begründeten Ausnahmefällen Abmeldungen der 
Kinder durch die Personensorgeberechtigten bis zum Ende des 
laufenden Monats zum Ende des Folgemonats vorgenommen 
werden. 
 
(9) Das Betreuungsverhältnis kann im Einzelfall durch die 
Gemeinde Teutschenthal zum Ende des laufenden Monats ge-
kündigt werden. Das gilt insbesondere für folgende Fälle: 
 

a) Das Verhalten des Kindes stört den Tagesablauf in der Kinder-
tageseinrichtung wiederholt bzw. nachhaltig und/oder stellt 
eine Gefahr für die anderen Kinder und Personen dar. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die einrichtungsbezogenen Möglich-
keiten des Teams der Kindertageseinrichtung ggf. auch durch 
Hilfe Dritter ausgeschöpft wurden, um die Situation zu verbes-
sern. 

b) Die Personensorgeberechtigten haben falsche Angaben ge-
macht oder Änderungen nicht schriftlich angezeigt, welche für 
die Verwaltung des Betreuungsplatzes erforderlich sind oder 
sie sind in einer anderen Form ihrer Mitwirkungspflicht nicht 
nachgekommen. 

c) Wenn ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt der Kin-
dertageseinrichtung fernbleibt, gilt es mit dem ersten Tag des 
Folgemonats als vom Einrichtungenbesuch abgemeldet. Auf-
grund der Kapazitätsprobleme, muss auch ein entschuldigtes 
fernbleiben der Einrichtung, vom ersten Tag an, durch die Per-
sonensorgeberechtigten begründet werden. 

vollendet hat, ist der Nachweis bis spätestens drei Monate nach 
der Vollendung des ersten bzw. zweiten Lebensjahres zu erbrin-
gen. Wenn die jeweiligen Nachweise nicht erbracht werden, be-
nachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Gesund-
heitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und 
übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. 
Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu ei-
ner Beratung laden. 

 
(7) (4) In allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Teutschenthal ist für eine befristete Zeit die tageweise Betreu-
ung von Gastkindern grundsätzlich möglich. Näheres hierzu re-
gelt der § 4 Abs. 2 der Kostenbeitragssatzung wird in der Kos-
tenbeitragssatzung für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tungen der Gemeinde Teutschenthal geregelt. 
 
(8) Abmeldungen haben in schriftlicher Form bei der Lei-
tung der Einrichtung durch die 
Personensorgeberechtigten zu erfolgen, mit einer Frist von drei 
Monaten jeweils zum Monatsende. Abweichend davon können 
in begründeten Ausnahmefällen Abmeldungen der Kinder 
durch die Personensorgeberechtigten bis zum Ende des laufen-
den Monats zum Ende des Folgemonats vorgenommen wer-
den. 
 
(9) Das Betreuungsverhältnis kann im Einzelfall durch die 
Gemeinde Teutschenthal zum Ende des laufenden Monats ge-
kündigt werden. Das gilt insbesondere für folgende Fälle: 
 
Das Verhalten des Kindes stört den Tagesablauf in der Kinder-
tageseinrichtung wiederholt bzw. nachhaltig und/oder stellt 
eine Gefahr für die anderen Kinder und Personen dar. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die einrichtungsbezogenen Möglichkei-
ten des Teams der Kindertageseinrichtung ggf. auch durch Hilfe 
Dritter ausgeschöpft wurden, um die Situation zu verbessern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschoben nach § 6 Been-
digung des Betreuungsver-
trages 
 
 
 
 
 
 
Verschoben nach in § 6 Be-
endigung des Betreuungs-
vertrages 
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d) Bei Zahlungsverzug der Personensorgeberechtigten von mehr 
als zwei Monaten. 

e) Bei der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen und/o-
der schwerwiegenden 
Verstößen gegen die Hausordnung der Kindertageseinrichtung 
durch die Personensorgeberechtigten 
 
(10) Die Gemeinde Teutschenthal ist berechtigt, Kindern 
aus anderen Kommunen, welche nach S 3 b KiFöG LSA 
(Wunsch- und Wahlrecht) im Rahmen freier Kapazitäten in den 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal aufge-
nommen wurden, den Betreuungsplatz mit einer Frist von 3 
Monaten zum Monatsende zu kündigen, wenn durch die Bele-
gung von Plätzen durch Fremdkinder die Aufnahme von Kin-
dern mit Wohnsitz in der Gemeinde Teutschenthal aus Kapazi-
tätsgründen nicht mehr möglich ist. 
 

Die Personensorgeberechtigten haben falsche Angaben ge-
macht oder Änderungen nicht schriftlich angezeigt, welche für 
die Verwaltung des Betreuungsplatzes erforderlich sind oder 
sie sind in einer anderen Form ihrer Mitwirkungspflicht nicht 
nachgekommen. 

f) Wenn ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt der Kin-
dertageseinrichtung fernbleibt, gilt es mit dem ersten Tag des 
Folgemonats als vom Einrichtungenbesuch abgemeldet. Auf-
grund der Kapazitätsprobleme, muss auch ein entschuldigtes 
fernbleiben der Einrichtung, vom ersten Tag an, durch die Per-
sonensorgeberechtigten begründet werden. 

g) Bei Zahlungsverzug der Personensorgeberechtigten von mehr 
als zwei Monaten. 

h) Bei der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen und/o-
der schwerwiegenden 
Verstößen gegen die Hausordnung der Kindertageseinrichtung 
durch die Personensorgeberechtigten 
 
(10) Die Gemeinde Teutschenthal ist berechtigt, Kindern aus 
anderen Kommunen, welche nach S 3 b KiFöG LSA (Wunsch- 
und Wahlrecht) im Rahmen freier Kapazitäten in den Kinderta-
geseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal aufgenommen 
wurden, den Betreuungsplatz mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Monatsende zu kündigen, wenn durch die Belegung von 
Plätzen durch Fremdkinder die Aufnahme von Kindern mit 
Wohnsitz in der Gemeinde Teutschenthal aus Kapazitätsgrün-
den nicht mehr möglich ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 
Die Formulierung  
steht im Widerspruch zum 
Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz und dem 
Wunsch- und Wahlrecht 
nach § 5 SGB VIII 

 
 
 

§ 6 Beendigung des Betreuungsvertrages 
 

(1) Der Betreuungsvertrag kann durch die Personensorge-
berechtigten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 
schriftlich bei der Leitung der Einrichtung gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist kann in begründeten Ausnahmefällen zum Ende 
des laufenden oder zum Ende des Folgemonats verkürzt wer-
den. 

 
 
Vorher § 5 Abs. 8; Formu-
lierungsanpassung 
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(2) Durch die Gemeinde Teutschenthal kann das Betreu-
ungsverhältnis im Einzelfall zum Ende des laufenden Monats ge-
kündigt werden. Das gilt insbesondere für folgende Fälle: 
• bei Zahlungsverzug der Personensorgeberechtigten von 
mehr als zwei Monaten, 
• wenn ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt 
der Kindertageseinrichtung fernbleibt, gilt es mit dem ersten 
Tag des Folgemonats als vom Einrichtungenbesuch abgemeldet. 
Aufgrund der Kapazitätsprobleme, muss auch ein entschuldigtes 
fernbleiben der Einrichtung, vom ersten Tag an, durch die Per-
sonensorgeberechtigten begründet werden. 
• wenn die Personensorgeberechtigten falsche Angaben 
gemacht haben oder Änderungen nicht schriftlich angezeigt, 
welche für die Verwaltung des Betreuungsplatzes erforderlich 
sind oder sie sind in einer anderen Form ihrer Mitwirkungs-
pflicht nicht nachgekommen sind, 
• das Verhalten des Kindes wiederholt bzw. nachhaltig 
den Tagesablauf in der Kindertageseinrichtung stört, eine Ge-
fahr für die anderen Kinder und Personen darstellt und die ein-
richtungsbezogenen Möglichkeiten des Teams der Kindertages-
einrichtung ggf. auch durch Hilfe Dritter ausgeschöpft wurden 
sind, um die Situation zu verbessern und 
• bei der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen 
und/oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Hausordnung 
der Kindertageseinrichtung durch die Personensorgeberechtig-
ten. 
 
 
 
 

 
Vorher § 5 Abs. 9;  
Formulierungsanpassung 
und Umstellung der Auf-
zählung 

§ 6 Öffnungs- und Betreuungszeiten 
 
(1) Die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teut-
schenthal sind montags bis freitags - außer an gesetzlichen Fei-
ertagen - wie folgt geöffnet: 

§ 7 (6) Öffnungs- und Schließzeiten, Betriebsferien 
 

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Kindertageseinrichtungen 
öffnen montags – freitags täglich mit Ausnahme der gesetzli-
chen Feiertage in der Zeit von 06:00 Uhr bis maximal 18:00 Uhr 

 
Übersicht zu konkreten 
Öffnungszeiten der Ein-
richtung in der Satzung 
nicht mehr enthalten 
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Kleine Strolche — OT Angersdorf 06:00 bis 17:00 Uhr 

Max und Moritz — OT Dornstedt 

Hort in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 18.00 Uhr 

06:00 bis 07:00 Uhr und 

13:30 bis 18:00 Uhr 

06:00 bis 18:00 Uhr 

Sonnenblume — OT Holleben 

Hort 

Hort in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 07:45 Uhr und 

13:15 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Nesthäkchen — OT Langenbogen 06:00 bis 18:00 Uhr 

Buratino — OT Teutschenthal 06:00 bis 18:00 Uhr 

Freche Früchtchen — OT Teutschent-

hal 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Kleine Riesen — OT Teutschenthal 06:00 bis 18.00 Uhr 

Hort Crazy Kids — OT Teutschenthal 

in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 07:30 Uhr und 

13:00 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Gestiefelter Kater — OT Zscherben 06:00 bis 18:00 Uhr 

 

(Regelöffnungszeit). Die jeweilige Kindertageseinrichtung legt in 
diesem Rahmen die Öffnungszeit im Kuratorium fest. 
 

Kleine Strolche — OT Angersdorf 06:00 bis 17:00 Uhr 

Max und Moritz — OT Dornstedt 

Hort in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 18.00 Uhr 

06:00 bis 07:00 Uhr und 

13:30 bis 18:00 Uhr 

06:00 bis 18:00 Uhr 

Sonnenblume — OT Holleben 

Hort 

Hort in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 07:45 Uhr und 

13:15 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Nesthäkchen — OT Langenbogen 06:00 bis 18:00 Uhr 

Buratino — OT Teutschenthal 06:00 bis 18:00 Uhr 

Freche Früchtchen — OT Teutschent-

hal 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Kleine Riesen — OT Teutschenthal 06:00 bis 18.00 Uhr 

Hort Crazy Kids — OT Teutschenthal 

in der Ferienbetreuung 

06:00 bis 07:30 Uhr und 

13:00 bis 17:00 Uhr 

06:00 bis 17:00 Uhr 

Keine Satzungsänderung 
bei Änderung der Öff-
nungszeit notwendig, aber 
Beschluss Kuratorium 
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(2) Soweit es erforderlich werden sollte, wird die Ge-
meinde Teutschenthal im Einvernehmen mit dem Kuratorium 
Ausnahmen hierzu vornehmen. Dabei werden das Wohl des 
Kindes und die Belange der Personensorgeberechtigten 
ebenso berücksichtigt, wie der örtliche Bedarf und die Mög-
lichkeiten der Kindertageseinrichtung; dasselbe gilt für den 
Öffnungsbedarf in den Schulferien. 
(3) Die Kindertageseinrichtungen sind in der Regel ganz-
jährig geöffnet. Sie können aus zwingenden betriebstechni-
schen oder betriebsorganisatorischen Gründen zeitweilig ge-
schlossen werden. Der Schließungszeitraum wird im Einverneh-
men mit dem Kuratorium festgelegt und den Personensorgebe-
rechtigten in der Regel mit dreimonatiger Frist über einen Aus-
hang in den Kindertageseinrichtungen mitgeteilt. 
Sollte der Bedarf für eine notwendige Betreuung des Kindes 
während der Schließzeit erforderlich sein, so wird auf schriftli-
chen Antrag der Personensorgeberechtigten eine entspre-
chende Betreuungsmöglichkeit durch die Gemeinde Teut-
schenthal gewährleistet. Ein entsprechender Antrag muss bin-
nen eines Monats gestellt sein. 
Es werden nach Abfrage aller Personensorgeberechtigten ei-
ner Einrichtung im Einvernehmen mit dem Kuratorium Brü-
ckentage bis zum Ende des Vorjahres festgelegt. Dies soll eine 
bedarfsgerechte Schließung an Brückentagen sicherstellen. Die 
Schließtage werden durch die Gemeinde Teutschenthal über 
einen Aushang in den Einrichtungen rechtzeitig mitgeteilt. Der 
Träger behält sich zum Zwecke der Personalplanung vor, den 
Nachweis über den tatsächlichen Bedarf bei den Personensor-
geberechtigten abzufordern. 
Die Möglichkeit, eine Ausweicheinrichtung anzubieten, behält 
sich der Träger vor. Für den Besuch einer Ausweicheinrichtung 
werden keine gesonderten Kosten erhoben und auch keine 
Kosten erstattet. 
Für zwei volle Wochen im Jahr sollten die Personensorgebe-
rechtigten ihrem Kind ermöglichen, die Einrichtung nicht zu 
besuchen; so soll sichergestellt werden, dass dem Kind ein für 

Gestiefelter Kater — OT Zscherben 06:00 bis 18:00 Uhr 

 
(2) Soweit Änderungen der Öffnungszeiten notwendig wer-
den, ist dafür die Zustimmung des Kuratoriums der Kindertages-
einrichtungen gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KiFöG LSA notwen-
dig. 
 
(3) Die Kindertageseinrichtungen sind in der Regel ganzjäh-
rig geöffnet. Sie können aus zwingenden betriebstechnischen o-
der betriebsorganisatorischen Gründen zeitweilig geschlossen 
werden. Aus notwendigen betriebsorganisatorischen Gründen 
(z.B. Abbau von Ausfalltagen des päd. Personals, Grundreini-
gung, ggf. Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen) schließen 
die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal: 
 

 an den Brückentagen vor und nach einem gesetzlichen 

Feiertag 

 in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (27.12. 

bis 31.12.) 

 an bis zu 2 Werktagen im Kalenderjahr für Fortbildun-

gen der pädagogischen Fachkräfte und 

 mit Ausnahme des Hortes „Crazy Kids“ zusammenhän-

gend für 2 Wochen während der Sommerferienzeit im Land 

Sachsen-Anhalt. 

Der konkrete Schließungszeitraum in der Sommerferienzeit wird 
im Kuratorium und in Abstimmung mit der jeweiligen Ausweich-
einrichtung festgelegt und den Personensorgeberechtigten bis 
zum 30.06. des Vorjahres und alle übrigen Schließtage werden 
in der Regel mit einer Frist von 8 Wochen über einen Aushang in 
der Kindertageseinrichtung mitgeteilt. 
 
 
 

 
 
 
Formulierungsanpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung zwingend 
betriebsorganisatorische 
Gründe  
 
 
 
Konkrete Festlegung des 
Umfangs der Schließtage 
 
 
 
 
 
Die Notbetreuung in einer 
Ausweicheinrichtung kann 
nur mit terminlicher Ab-
stimmung der Einrichtun-
gen untereinander erfol-
gen; Fristen bei der Be-
kanntgabe der Schließzei-
ten wurden deutlich ver-
längert, um eine bessere 
Planbarkeit zu ermögli-
chen 
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seine Entwicklung vorteilhafter Urlaub von der Einrichtung er-
möglicht wird 
(4) Die Betreuung in den Einrichtungen richtet sich nach § 
3 KiFöG LSA 
Kindertageseinrichtungen (Krippe und Kindergarten) 
5 Stunden täglich oder 25 Wochenstunden; i. V. m. § 4 Abs. 4 
der Satzung 
6 Stunden täglich oder 30 Wochenstunden 
7 Stunden täglich oder 35 Wochenstunden 
8 Stunden täglich oder 40 Wochenstunden 
9 Stunden täglich oder 45 Wochenstunden   
10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 
über 10 Stunden täglich oder bis zu 60 Wochenstunden 
schultäglich eine Betreuungszeit von 6 Stunden  
in der Ferienzeit kann nach Bedarf eine über 6 Stunden hinaus-
gehende Betreuung erfolgen. 
 
Die Dauer der Regelbetreuung wird zwischen Kindertagesein-
richtungsleitung und Personensorgeberechtigten vereinbart. 
Sie kann nur im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung 
festgelegt werden und soll sich am Kindeswohl orientieren. 
 

Sollte der Bedarf für eine notwendige Betreuung des Kindes 
während der Schließzeit erforderlich sein, so wird auf schriftli-
chen Antrag der Personensorgeberechtigten eine entspre-
chende Betreuungsmöglichkeit durch die Gemeinde Teut-
schenthal gewährleistet. Der Antrag muss so früh wie möglich 
und spätestens bis vier Wochen vor der Schließzeit bei der Kita-
Leitung eingehen. 
 
Der Träger behält sich zum Zwecke der Personalplanung vor, 
den Nachweis über den tatsächlichen Bedarf bei den Personen-
sorgeberechtigten abzufordern. Für den Besuch einer Aus-
weicheinrichtung werden keine gesonderten Kosten erhoben 
und auch keine Kosten erstattet. 
 
Den Personensorgeberechtigten wird im Interesse der Entwick-
lung des Kindes dringend empfohlen, ihrem Kind zwei zusam-
menhängende Wochen Urlaub zu ermöglichen. 
 
Eine kurzfristige Schließung der Einrichtung bzw. eine Verkür-
zung von Öffnungs- und Betreuungszeiten aufgrund höherer Ge-
walt und wenn das Wohl der betreuten Kinder nicht mehr ge-
währleistet werden kann, behält sich der Träger nach Abstim-
mung mit der Betriebserlaubnisbehörde vor. 
 
(4) Die Betreuung in den Einrichtungen richtet sich nach § 
3 KiFöG LSA 
Kindertageseinrichtungen (Krippe und Kindergarten) 
5 Stunden täglich oder 25 Wochenstunden; i. V. m. § 4 Abs. 4 
der Satzung 
6 Stunden täglich oder 30 Wochenstunden 
7 Stunden täglich oder 35 Wochenstunden 
8 Stunden täglich oder 40 Wochenstunden 
9 Stunden täglich oder 45 Wochenstunden   
10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 
über 10 Stunden täglich oder bis zu 60 Wochenstunden 
schultäglich eine Betreuungszeit von 6 Stunden  

 
 
 
 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulierungsanpassung 
 
 
 
Ergänzung 
„höhere Gewalt“: z.B. Ha-
varien, Unwetter, Streik, 
extrem hohe Personalaus-
fälle 
 
 
 
wurde nach § 8 Betreu-
ungszeiten verschoben 
und gekürzt 
 

Auss
ch

uss
 K

ultu
r u

nd

Sozia
les

 25
.05

.20
23



 

Stand: 10.05.2023          17 

in der Ferienzeit kann nach Bedarf eine über 6 Stunden hinaus-
gehende Betreuung erfolgen. 
 
Die Dauer der Regelbetreuung wird zwischen Kindertagesein-
richtungsleitung und Personensorgeberechtigten vereinbart. 
Sie kann nur im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung 
festgelegt werden und soll sich am Kindeswohl orientieren. 

 § 8 Betreuungszeiten 
 
(1) Der Betreuungsumfang richtet sich nach § 3 Abs. 3 und 
4 KiFöG LSA und umfasst 

 für Kinder bis zum Eintritt in die Schule ein Förderungs- 

und Betreuungsangebot von bis zu acht Stunden (ganztägiger 

Platz) und in begründeten Fällen bis zu 10 Stunden (erweiterter 

ganztägiger Platz) 

 für Schulkinder ein Förderungs- und Betreuungsangebot 

von bis zu sechs Stunden je Schultag sowie von bis zu acht Stun-

den (ganztägiger Platz) und in begründeten Fällen bis zu 10 Stun-

den (erweiterter ganztägiger Platz) in den Schulferien. 

In begründeten Ausnahmefällen kann darüber hinaus eine Be-
treuungszeit von mehr als 10 Stunden täglich angeboten wer-
den, wenn dies der Sicherung des Kindeswohl nicht entgegen-
steht. 
 
(2) Die Dauer der Regelbetreuung wird zwischen Kinderta-
geseinrichtungsleitung und den Personensorgeberechtigten 
vereinbart. Sie kann nur im Rahmen der Öffnungszeiten der Ein-
richtung festgelegt werden und soll sich am Kindeswohl orien-
tieren. 
Die Betreuungszeit der Kinder in den Kindertageseinrichtungen 
soll in der Regel spätestens ab 09.00 Uhr beginnen, da nur so 
der durch den Gesetzgeber gewollte Bildungsauftrag gewähr-
leistet und erfüllt werden kann. 

 
 
 
 
Aus § 6 Abs. 4 verschoben  
verkürzt und Formulierung 
an § 3 KiFöG LSA angepasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus § 6 Abs. 4 hierher ver-
schoben  
 
 
 
Vorher § 4 Abs.4, Formulie-
rungsanpassung 
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§ 7 Pflichten der Personensorgeberechtigten 
 
(1) Die Personensorgeberechtigten übergeben das Kind zu 
Beginn der Betreuungszeit den Erziehern/-innen der Kinderta-
geseinrichtung und holen nach Beendigung der 
Betreuungszeit das Kind bei den Erziehern/-lnnen wieder ab. 
Die Aufsichtspflicht der Erzieher/-in beginnt mit der Über-
nahme der Kinder und endet mit der Übergabe an die Perso-
nensorgeberechtigten oder andere im Betreuungsvertrag fest-
gelegte abholberechtigte Personen. Soll das Kind von einer an-
deren beauftragten Person abgeholt werden, muss in der Kin-
dertageseinrichtung eine schriftliche Vollmacht der Personen-
sorgeberechtigten vorgelegt werden. Die Entscheidung, ein 
Kind durch ein Geschwisterkind abholen zu lassen, obliegt den 
Sorgeberechtigten. Es wird hierfür eine tagesaktuelle Abhol-
vollmacht im Bedarfsfall von ihnen abgefordert. Die Aufsicht 
auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung obliegt 
den Personensorgeberechtigten 
Hortkinder dürfen die Kindertageseinrichtung vorzeitig verlas-
sen bzw. den Heimweg allein antreten, wenn eine schriftliche 
Erklärung der Personensorgeberechtigten, welche bei der Lei-
tung der Einrichtung abzugeben ist, vorliegt. Es besteht seitens 
der Erzieher/innen keinerlei Verpflichtung, die Kinder nach 
Hause, zum Bus oder zum Taxi zu begleiten. 
(2) Um Verwechslungen zu vermeiden, müssen alle per-
sönlichen Sachen des Kindes in der Kindertageseinrichtung 
und im Hort (wie z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, Früh-
stückstaschen) mit Namen versehen sein. Für Verlust oder die 
Beschädigung von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung 
übernommen. 
 
(3) Das Kind ist sauber zu waschen und zu kleiden. Für je-
des Kind ist ein Handtuch mitzubringen, welches bei Bedarf — 
aber mindestens 1 x wöchentlich - gereinigt werden muss. Im 

§ 9 (7) Aufsichtspflicht, Pflichten der Personensorgeberechtig-
ten 

 
(1) Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt mit der 
Übergabe der Kinder durch die Personensorgeberechtigten o-
der durch diese beauftragten Personen an das pädagogische 
Personal und endet mit der Übergabe an die Personensorgebe-
rechtigten oder andere von den Personensorgeberechtigten be-
auftragte Personen durch das pädagogische Personal.  
Soll das Kind von einer anderen beauftragten Person abgeholt 
werden, muss in der Kindertageseinrichtung eine schriftliche 
Vollmacht der Personensorgeberechtigten vorgelegt werden. 
Die Entscheidung, ein Kind durch ein Geschwisterkind abholen 
zu lassen, obliegt den Sorgeberechtigten. Es wird hierfür eine 
tagesaktuelle Abholvollmacht im Bedarfsfall von ihnen abge-
fordert. Die Aufsicht auf dem Weg zur und von der Kinderta-
geseinrichtung obliegt den Personensorgeberechtigten 
Die Abholung von Krippen- und Kindergartenkindern durch Ge-
schwisterkinder wird nicht empfohlen. In Einzelfällen kann un-
ter Berücksichtigung der persönlichen Reife des Geschwisterkin-
des und der Abholsituation (Gefährdungen auf dem Weg zwi-
schen Kita und zu Hause) zwischen Einrichtungsleitung und Per-
sonensorgeberechtigten die Abholung durch ein Geschwister-
kind vereinbart werden. In diesem Fall muss das Geschwister-
kind, welches die Abholberechtigung erhält, mindestens das 12. 
Lebensjahr vollendet haben.  
Hortkinder dürfen den Heimweg allein antreten, wenn eine 
schriftliche Erklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt. 
Es besteht seitens des pädagogischen Personals keinerlei Ver-
pflichtung, die Kinder nach Hause, zum Bus oder zum Taxi zu be-
gleiten. 
(2) Um Verwechslungen zu vermeiden, müssen alle persönli-

chen Sachen des Kindes in der Kindertageseinrichtung und 
im Hort (wie z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, Früh-
stückstaschen) mit Namen versehen sein. Für Verlust oder 

Ergänzung 
 
 
Formulierungsanpassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfehlung der Unfall-
kasse, klare Regelung 
durch den Träger zu treffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2 in Abs. 4 als Emp-
fehlung verschoben 
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Krippenbereich sind Lätzchen mitzubringen. Für das Kind, wel-
ches in der Einrichtung mitschläft (Mittagsruhe) ist Bettzeug 
und Bettwäsche mitzubringen und bei 
Bedarf zu reinigen. Bettzeug muss mindestens 2 x jährlich und 
Bettwäsche mindestens 1 x monatlich gereinigt werden 
Von diesen Regelungen kann aus hygienischen oder infektions-
bedingten Gründen abgewichen werden. (bspw. bei Pande-
mien, Seuchen, Infektionskrankheiten) 
 
(4) Sollte sich das Fehlen des Kindes als notwendig erwei-
sen, so ist dies unverzüglich der Leitung der Kindertagesein-
richtung oder der Erzieher/in mitzuteilen. 
 
(5) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Tag der offenen 
Tür, Ausflüge usw.) sind die anwesenden Personensorgebe-
rechtigten für ihre Kinder aufsichtspflichtig, sofern vorher 
keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht getroffen wurde. 

 
(6) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, 

 jede Änderung der Familienverhältnisse, 

 der Wohnanschrift, 

 der Telefonnummer, 

 der Krankenkasse 
der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Für Schäden, die infolge unterlassener Mitteilung 
entstehen, haftet der Träger nicht. 
 

die Beschädigung von mitgebrachten Sachen wird keine 
Haftung übernommen. 
 

(3) Das Kind ist sauber zu waschen und zu kleiden. Für je-
des Kind ist ein Handtuch mitzubringen, welches bei Bedarf — 
aber mindestens 1 x wöchentlich - gereinigt werden muss. Im 
Krippenbereich sind Lätzchen mitzubringen. Für das Kind, wel-
ches in der Einrichtung mitschläft (Mittagsruhe) ist Bettzeug 
und Bettwäsche mitzubringen und bei 
Bedarf zu reinigen. Bettzeug muss mindestens 2 x jährlich und 
Bettwäsche mindestens 1 x monatlich gereinigt werden 
Von diesen Regelungen kann aus hygienischen oder infektions-
bedingten Gründen abgewichen werden. (bspw. bei Pande-
mien, Seuchen, Infektionskrankheiten) 
 
(4) Sollte sich das Fehlen des Kindes als notwendig erwei-
sen, so ist dies unverzüglich der Leitung der Kindertagesein-
richtung oder der Erzieher/in mitzuteilen. 
 
(2) (5) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Tag der offenen 

Tür, Ausflüge usw.) sind die anwesenden Personensorge- 
bzw. Abholberechtigten der Kinder aufsichtspflichtig, so-
fern vorher keine andere Absprache über die Wahrneh-
mung der Aufsichtspflicht getroffen wurde. 

 
(3) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, 

• jede Änderung der Sorgerechtsverhältnisse, 
• der Namen, 
• der Wohnanschrift und 
• der Kontaktdaten 
• der Krankenkasse 

der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Für Schäden, die infolge unterlassener Mitteilung 
entstehen, haftet der Träger nicht. 

 
 
 
Regeln finden sich in den 
Hausordnungen der Ein-
richtungen wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Absatz 3 verschoben 
 
 
 
Ergänzung 
 
 
 
 
 
Konkretisierung 
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Das Fernbleiben des Kindes (z.B. bei Urlaub, Krankheit) soll ab 
dem 1. Fehltag beim pädagogischem Personal gemeldet wer-
den. 
 
(4) Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten alle persön-
lichen Sachen des Kindes in der Kindertageseinrichtung und im 
Hort (wie z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, Frühstückstaschen) mit 
Namen versehen sein. Für Verlust oder die Beschädigung von 
mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen. 
 
 
 

Vorher in Absatz 4 
 
 
 
Vorher Absatz 2 

§ 8 Verhalten im Krankheitsfall, gesundheitliche Betreuung, 
Medikamentenverabreichung 
 
(1) Der Leitung der Kindertageseinrichtung ist jede Erkran-
kung des Kindes unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Bei Bekanntwerden von Infektionskrankheiten gemäß 
§ 34 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
in der derzeit gültigen Fassung, muss die Leitung der Kinderta-
geseinrichtung sofort hiervon unterrichtet werden, damit ge-
eignete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. 
 
(3) Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt, welche 
unter § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst sind, 
entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt über den Weiterbesuch bzw. die Wie-
deraufnahme in der Kindertageseinrichtung. Die Bescheini-
gung des Arztes ist unverzüglich in der Kindertageseinrichtung 
vorzulegen. 

 
(4) Kinder mit fiebrigen Erkrankungen, Erbrechen und 
Durchfall dürfen die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. 
Sollte während des Besuches der Kindertageseinrichtung der 

§ 10 (8) Verhalten im Krankheitsfall, gesundheitliche Betreu-
ung, Medikamentenverabreichung 
 
(1) Der Leitung Dem pädagogischen Personal der Kinderta-
geseinrichtung ist jede Erkrankung des Kindes unverzüglich mit-
zuteilen. 

 
(2) Bei Bekanntwerden von Infektionskrankheiten gemäß § 
34 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in 
der derzeit gültigen Fassung, muss die Leitung der Kindertages-
einrichtung sofort hiervon unterrichtet werden, damit geeig-
nete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. 
 
(3) Sind Kinder an Infektionskrankheiten erkrankt, welche 
unter § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst sind, 
entscheidet der behandelnde Arzt - ggf. in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt über den Weiterbesuch bzw. die Wieder-
aufnahme in der Kindertageseinrichtung. Die Bescheinigung 
des Arztes ist unverzüglich in der Kindertageseinrichtung vor-
zulegen. Die Aufnahme des Wiederbesuches der Kindertages-
einrichtung erfolgt nur nach ärztlicher Bestätigung. 

 

 
 
 
Umformulierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Formulie-
rung 
§ 34 Abs. 1 IFSG: 
… „bis nach ärztlichem Ur-
teil eine Weiterverbreitung 
der Krankheit … durch sie 
nicht mehr zu befürchten 
ist“… 
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Verdacht auf eine fiebrige Erkrankung bei einem Kind auftre-
ten, sind die Erzieher/innen berechtigt, bei dem Kind Fieber zu 
messen (Ohr/Stirnthermometer). Bestätigt sich der Verdacht, 
sind die Personensorgeberechtigten zu informieren und das 
Kind muss schnellstmöglich abgeholt werden. 
 
(5) Nach Erkrankung eines Kindes ist vor Wiederaufnahme 
in die Kindertageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung 
bzw. das Formular „Mitteilung über die Erkrankung eines Kin-
des und Wiederaufnahme in der Kindertageseinrichtung" un-
verzüglich vorzulegen. 
 
(6) In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird eine be-
gleitende ärztliche und zahnärztliche Untersuchung der in der 
Kindertageseinrichtung befindlichen Kinder durchgeführt. 
 
(7) In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medi-
kamente (Arztbescheinigung), die eine Einnahme in der Kin-
dertageseinrichtung während der Betreuungszeit notwendig 
machen, nur nach schriftlicher Vorgabe des Arztes sowie einer 
dazu abzuschließenden Vereinbarung zwischen Personensor-
geberechtigten und der Leitung der Kindertageseinrichtung 
verabreicht. Die zu verabreichenden Medikamente und ihre 
Originalverpackungen sind durch die Personensorgeberechtig-
ten mit den Namen des Kindes zu versehen. 
 
 
 

Die Personensorgeberechtigten werden bei Aufnahme des Kin-
des und anlassbezogen ausführlich über die Mitteilungspflich-
ten, gesetzliche Besuchsverbote von Gemeinschaftseinrichtun-
gen und vorbeugenden Maßnahmen zum Infektionsschutz 
schriftlich durch die Einrichtungsleitung belehrt. 
 
(4) Kinder mit fiebrigen Erkrankungen, Erbrechen und 
Durchfall dürfen die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. 
Sollte während des Besuches der Kindertageseinrichtung der 
Verdacht auf eine fiebrige Erkrankung bei einem Kind auftre-
ten, sind die Erzieher/innen berechtigt, bei dem Kind Fieber zu 
messen (Ohr/Stirnthermometer). Bestätigt sich der Verdacht, 
sind die Personensorgeberechtigten zu informieren und das 
Kind muss schnellstmöglich abgeholt werden. 
 
(5) Nach Erkrankung eines Kindes ist vor Wiederaufnahme 
in die Kindertageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung bzw. 
das Formular „Mitteilung über die Erkrankung eines Kindes und 
Wiederaufnahme in der Kindertageseinrichtung" unverzüglich 
vorzulegen. 

 
(4) (6) In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird eine 
begleitende ärztliche und zahnärztliche Untersuchung der in der 
Kindertageseinrichtung befindlichen Kinder bei Vorliegen der 
Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten durch-
geführt. 
 
(5) (7) In besonderen Fällen begründeten Ausnahmefällen 
werden ärztlich verordnete Medikamente (Arztbescheinigung), 
die eine Einnahme in der Kindertageseinrichtung während der 
Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher Vor-
gabe des Arztes sowie einer dazu abzuschließenden Vereinba-
rung zwischen Personensorgeberechtigten und der Leitung der 
Kindertageseinrichtung verabreicht. Die zu verabreichenden 
Medikamente und ihre Originalverpackungen sind durch die 

 
Ergänzung 
 
 
 
 
gestrichen mit Hinweis auf 
Belehrung in Absatz 3 
 
 
 
 
 
 
gestrichen mit Hinweis auf 
Belehrung in Absatz 3 
nicht nach jeder Erkran-
kung ist eine ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen 
 
 
Teilnahme an Untersu-
chung ist nicht verpflich-
tend 
 
 
 
Formulierungsanpassung 
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Personensorgeberechtigten mit den Namen des Kindes zu ver-
sehen. 

§ 9 Verfahrensweise bei Nichtabholung eines Kindes 
 
Sollte ein Kind nicht bis zum Ablauf der im Betreuungsvertrag 
vereinbarten Betreuungszeit oder bis zur Schließung der Kin-
dertageseinrichtung abgeholt worden sein, versucht die Erzie-
her/in die Personensorgeberechtigten oder eine Person des 
Vertrauens zu erreichen. Die Person des Vertrauens ist schrift-
lich von den Personensorgeberechtigten unter Angabe der Te-
lefonnummer im Betreuungsvertrag zu benennen. Sollte auch 
diese Person nicht zu erreichen sein, wird nach Ablauf von ei-
ner Stunde nach Ende der vereinbarten Betreuungszeit der Be-
reitschaftsdienst der Gemeinde Teutschenthal unterrichtet 
und mit der Unterbringung des Kindes beauftragt. Bis zur Ab-
holung des Kindes verbleibt die Erzieher/in mit dem Kind in 
der Kindertageseinrichtung. Die hieraus entstehenden Kosten 
haben die Personensorgeberechtigten zu tragen. 
 

§ 11 (9) Verfahrensweise bei Nichtabholung eines Kindes, Ge-
währleistung des Kindeswohls in Abholsituationen 
 
(1) Sollte ein Kind nicht bis zum Ablauf der im Betreuungsvertrag 
vereinbarten Betreuungszeit oder bis zur Schließung der Kinder-
tageseinrichtung abgeholt worden sein, versucht das pädagogi-
sche Personal die Personensorgeberechtigten oder eine Person 
des Vertrauens eine abholberechtigte Person zu erreichen. 
Die Person des Vertrauens ist schriftlich von den Personensor-
geberechtigten unter Angabe der Telefonnummer im Betreu-
ungsvertrag zu benennen.  Sollte auch diese Person nicht zu er-
reichen sein, wird nach Ablauf von einer Stunde nach Ende der 
vereinbarten Betreuungszeit der Bereitschaftsdienst der Ge-
meinde Teutschenthal unterrichtet und mit der Unterbringung 
des Kindes beauftragt. Bis zur Abholung des Kindes verbleibt die 
Erzieher/in pädagogische Fachkraft mit dem Kind in der Kinder-
tageseinrichtung. Die hieraus entstehenden Kosten haben die 
Personensorgeberechtigten zu tragen. 
 
(2) Ist eine sorge- oder abholberechtigte Person psychisch und/ 
oder physisch nicht in der Lage oder erweckt den Eindruck, nicht 
in der Lage zu sein (z.B. durch vermuteten Alkohol-, Drogen- o-
der Medikamentenkonsum), das Kind sicher abzuholen, wird 
das Kind an diese einzelne Person nicht herausgegeben. Das pä-
dagogische Personal versucht dann eine andere abholberech-
tigte Person zu erreichen. 
 

Ergänzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung 

§ 10 Verfahrensweise bei Verhaltensauffälligkeiten des Kin-
des 
 
Werden bei einem Kind gravierende Verhaltensauffälligkeiten 
bemerkt, ist die Leitung der Kindertageseinrichtung dazu ver-
pflichtet nach gemeinsamer Beratung mit dem pädagogischen 

§ 12 (10) Verfahrensweise bei Verhaltensauffälligkeiten des 
Kindes 
 
Werden bei einem Kind gravierende, anhaltende Verhaltensauf-
fälligkeiten bemerkt, die zur Selbst- und Fremdgefährdung füh-
ren, ist die Leitung der Kindertageseinrichtung dazu verpflichtet 
nach gemeinsamer Beratung mit dem pädagogischen Personal 

 
 
 
Ergänzung 
und Umformulierung 
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Personal der Kindertageseinrichtung und den Personensorge-
berechtigten — das zuständige Jugendamt und/ oder Gesund-
heitsamt und/ oder den behandelnden Kinderarzt um Hilfe 
bzw. Unterstützung zu bitten. Kindertageseinrichtung, Jugend-
amt und/ oder Gesundheitsamt und/ oder behandelnder Kin-
derarzt wirken zum Wohle des Kindes gemeinsam mit den Per-
sonensorgeberechtigten und leiten bei Erfordernis weiterge-
hende Maßnahmen ein. Der Träger der Kindertageseinrichtung 
ist umgehend durch die Leitung der Kindertageseinrichtung zu 
informieren. 

und den Personensorgeberechtigten sowie nach Abstimmung 
mit dem Träger, das zuständige Jugendamt und/ oder Gesund-
heitsamt um Unterstützung zu bitten. Kindertageseinrichtung 
und Jugendamt und/ oder Gesundheitsamt und/ oder behan-
delnder Kinderarzt wirken zum Wohle des Kindes gemeinsam 
mit den Personensorgeberechtigten zusammen und leiten bei 
Erfordernis weitergehende Maßnahmen ein. 
Der Träger der Kindertageseinrichtung ist umgehend durch die 
Leitung der Kindertageseinrichtung zu informieren. 
 
 
 

Jugendamt als Betriebser-
laubnisbehörde wird ein-
bezogen; Abstimmung mit 
dem Träger im Vorfeld 
Unterstützung kann durch 
Gesundheitsamt, Kinder-
arzt und weitere Institutio-
nen (Beratungsstellen u. 
Ä.) vermittelt werden 
 

§ 11 Versicherung 
 
Während des Aufenthaltes in den Kindertageseinrichtungen 
sowie auf dem direkten Weg zu und von der Kindertagesein-
richtung sowie bei durch die Einrichtung organisierten Veran-
staltungen, Ausflügen und Fahrten, sind die Kinder im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Der Träger 
versichert auf seine Kosten alle Kinder gegen Sachschäden. 

 

§ 13 (11) Versicherung 
 
Während des Aufenthaltes in den Kindertageseinrichtungen so-
wie auf dem direkten Weg zu und von der Kindertageseinrich-
tung sowie bei durch die Einrichtung organisierten Veranstal-
tungen, Ausflügen und Fahrten sind die Kinder im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. 
Der Träger versichert auf seine Kosten alle Kinder gegen Sach-
schäden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestrichen, da Formulie-
rung irritiert: Sachschäden 
sind bei Unfällen ggf. durch 
die Unfallkasse abgedeckt, 
für persönliche Gegen-
stände der Kinder wird 
keine Haftung übernom-
men (Vgl.: § 7 Abs. 2 alt 
bzw. 4 neu) 

§ 12 Essenbereitstellung 
 
Die Gemeinde Teutschenthal sichert die Bereitstellung einer 
kindgerechten Mittagsmahlzeit. Ein entsprechender Versor-
gungsvertrag wird zwischen den Personensorgeberechtigten 
und dem Essenanbieter abgeschlossen. Die Gemeinde Teut-

§ 14 (12) Essenbereitstellung 
 
Die Gemeinde Teutschenthal sichert die Bereitstellung einer 
kindgerechten Mittagsmahlzeit. Ein entsprechender Versor-
gungsvertrag wird zwischen den Personensorgeberechtigten 
und dem Essenanbieter abgeschlossen. Die Gemeinde Teut-
schenthal behält sich vor, in der jeweiligen Einrichtung nur einen 
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schenthal behält sich vor, in der jeweiligen Einrichtung nur ei-
nen Essenanbieter zuzulassen, welcher nach vorheriger Ab-
stimmung durch das Kuratorium bestimmt wird. 

 

Essenanbieter zuzulassen, welcher nach vorheriger Abstim-
mung durch das Kuratorium bestimmt wird. Die Entscheidung, 
ob in der Kindertageseinrichtung eine Ganztagsverpflegung 
durch einen Essenanbieter angeboten wird, obliegt dem Kurato-
rium. 
 

 
Ergänzung 

§ 13 Kostenbeitrag 
 
Die Höhe des zu zahlenden Kostenbeitrages richtet sich nach 
der Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen in 
der jeweils gültigen Fassung. Der Kostenbeitrag ist eine Beteili-
gung an den gesamten Betriebskosten der Kindertageseinrich-
tungen und ist deshalb auch während vorübergehender 
Nichtinanspruchnahme des Betreuungsplatzes (z.B. Krankheit, 
Urlaub u. ä.) und während eventueller Schließungszeiten bis 
zum Wirksamwerden einer Kündigung von den Personensorge-
berechtigten zu zahlen. 

§ 15 (13) Kostenbeitrag 
 
Die Höhe des zu zahlenden Kostenbeitrages richtet sich nach der 
Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen in der 
jeweils gültigen Fassung. Der Kostenbeitrag ist eine Beteiligung 
an den gesamten Betriebskosten Kosten der Kindertageseinrich-
tungen und ist deshalb auch während vorübergehender Nichtin-
anspruchnahme des Betreuungsplatzes (z. B.  Krankheit, Urlaub 
u. ä.) und während eventueller Schließungszeiten sowie bis zum 
Wirksamwerden einer Kündigung von den Personensorgebe-
rechtigten zu zahlen. 
 

 
 
Formulierungsanpassung 

§ 14 Elternsprecherinnen und Elternsprecher, Kuratorium und 
Elternbeirat 
 
(1) Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht wer-
den zu können und im Interesse der bestmöglichen Förderung 
und Betreuung jedes einzelnen Kindes ist eine vertrauensvolle 
und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Personensorge-
berechtigten, Kindertageseinrichtung und Träger notwendig. 
 
(2) Die Personensorgeberechtigten jeder Kindertagesein-
richtung wählen für die Dauer von zwei Jahren wenigstens 
zwei Elternsprecher für das Kuratorium. Soweit in einer Kinder-
tageseinrichtung Gruppen gebildet werden, wählen die Perso-
nensorgeberechtigten je Gruppe einen Elternsprecher. 
 
(3) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Träger zu bera-
ten, und ist von ihm vor grundsätzlichen Entscheidungen zu 
beteiligen. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

§ 16 (14) Elternsprecherinnen und Elternsprecher, Elternver-
tretung und Kuratorium und Elternbeirat 
 
(1) Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht wer-
den zu können und im Interesse der bestmöglichen Förderung 
und Betreuung jedes einzelnen Kindes ist eine vertrauensvolle 
und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Personensorge-
berechtigten, Kindertageseinrichtung und Träger notwendig. 
Es gelten die Regelungen des § 19 KiFöG LSA in der jeweils aktu-
ell gültigen Fassung. 
 
(2) Die Personensorgeberechtigten jeder Kindertagesein-
richtung wählen für die Dauer von zwei Jahren wenigstens zwei 
Elternsprecher für das Kuratorium. Soweit in einer Kindertages-
einrichtung Gruppen gebildet werden, wählen die Personensor-
geberechtigten für die Dauer von zwei Jahren in der Regel je 
Gruppe eine Person als Elternvertretung. 
 

Formulierungsanpassung 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf gesetzliche 
Grundlage eingefügt 
 
 
 
In Absatz 3 aufgenommen 
 
Umformulierung 
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 die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, 
 Beratung bei einem möglichen Wechsel des 
Trägers der Einrichtung, 
 die Beratung über die Teilnahme der Kinderta-
geseinrichtung an Modellprojekten,  
 die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen,  
 die Anhörung zu Festlegungen der baulichen 
Beschaffenheit sowie räumlichen und sächlichen Aus-
stattung,  
 die Unterstützung der Bemühungen des Trägers 
um eine ausreichende und qualifizierte personelle Be-
setzung,  
 die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens zu den Kostenbeiträgen,  
 die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung 
von Ausnahmegenehmigungen und die Information der 
Eltern. 
 

Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich 

 zur Änderung der Konzeption, 
 zur Festlegung der Öffnungs- und Schließzeiten, 
 zur Festlegung, ob die gesundheitliche Eignung 
eines Kindes nach einer Erkrankung durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen ist, 
 zur Änderung der Art oder des Umfangs der 
Verpflegung oder zum Wechsel des Anbieters. 

(4) Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter jedes Ku-
ratoriums der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde wäh-
len für die Dauer von zwei Jahren aus ihrer Mitte eine Vertrete-
rin oder einen Vertreter und deren Stellvertretung für die Ver-
tretung der Eltern in der Gemeinde oder Verbandsgemeinde 
(Gemeindeelternvertretung). Die Gemeindeelternvertretung 
wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, der sie in allen ihren An-
gelegenheiten vertritt. Der Vorstand ist von der Gemeinde bei 

(3) (2) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt für die 
Dauer von zwei Jahren wenigstens zwei Elternvertretende für 
das Kuratorium. Das Kuratorium besteht neben diesen 2 Eltern-
vertretenden aus der Leitung der Kindertageseinrichtung und ei-
ner Vertretung des Trägers der Gemeinde Teutschenthal. 

 
Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Träger zu beraten, und 
ist von ihm vor grundsätzlichen Entscheidungen zu beteiligen. 
Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

 die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, 
 Beratung bei einem möglichen Wechsel des 
Trägers der Einrichtung, 
 die Beratung über die Teilnahme der Kinderta-
geseinrichtung an Modellprojekten,  
 die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen,  
 die Anhörung zu Festlegungen der baulichen 
Beschaffenheit sowie räumlichen und sächlichen Aus-
stattung,  
 die Unterstützung der Bemühungen des Trägers 
um eine ausreichende und qualifizierte personelle Be-
setzung,  
 die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens zu den Kostenbeiträgen,  
 die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung 
von Ausnahmegenehmigungen und die Information der 
Eltern. 
 

Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich 

 zur Änderung der Konzeption, 
 zur Festlegung der Öffnungs- und Schließzeiten, 
 zur Festlegung, ob die gesundheitliche Eignung 
eines Kindes nach einer Erkrankung durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen ist, 

Aus Absatz 2 und Ergän-
zung 
 
 
 
 
gestrichen, Zitat aus § 19 
KiFöG LSA – Hinweis auf 
Rechtsgrundlage erfolgte 
unter Absatz 1 und gene-
relle Aufgaben in Absatz 5 
erwähnt (Siehe unten) 
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allen die Betreuung von Kindern betreffenden Fragen zu betei-
ligen. 

(5) Jede Gemeindeelternvertretung innerhalb eines Land-
kreises wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren eine 
Vertreterin oder einen Vertreter und deren Stellvertretung für 
die Vertretung der Eltern im Landkreis (Kreiselternvertretung) 

(6) Die Kreiselternvertretungen wählen für die Dauer von 
zwei Jahren eine Landeselternvertretung. Näheres hierzu re-
gelt der Landkreis Saalekreis durch seine Satzung zum Wahl-
verfahren  

 
 

 zur Änderung der Art oder des Umfangs der 
Verpflegung oder zum Wechsel des Anbieters. 
 

(4) Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter Elternver-
tretenden jedes Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte für die 
Dauer von zwei Jahren eine Vertretung für die Gemeindeeltern-
vertretung. 
 
(5) Jede Gemeindeelternvertretung innerhalb eines Land-
kreises wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren eine 
Vertreterin oder einen Vertreter und deren Stellvertretung für 
die Vertretung der Eltern im Landkreis (Kreiselternvertretung) 

(6) Die Kreiselternvertretungen wählen für die Dauer von 
zwei Jahren eine Landeselternvertretung. Näheres hierzu regelt 
der Landkreis Saalekreis durch seine Satzung zum Wahlverfah-
ren  
(5) (3) Das Kuratorium und die Gemeindeelternvertretung 
haben die Aufgabe die Gemeinde Teutschenthal zu beraten und 
sind vor grundsätzlichen Entscheidungen zu beteiligen. 

 
 

 

 
 
 
Formulierung in Anleh-
nung an § 19 Abs. 4 Satz 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen, wird in der Sat-
zung des Landkreises gere-
gelt 
 
Vorher Absatz 3, gekürzt 
und ergänzt 
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§ 15 Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gel-
ten jeweils für Personen mit männlichen, weiblichen und di-
versem Geschlecht sowie für Personen ohne Geschlechtsan-
gabe. 

§ 15 Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gel-
ten jeweils für Personen mit männlichen, weiblichen und di-
versem Geschlecht sowie für Personen ohne Geschlechtsan-
gabe. 

 
 
Im überarbeiteten Sat-
zungstext wurden ge-
schlechtsneutrale Formu-
lierungen verwendet 

§ 16 In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Gemeinde Teutschenthal in Kraft . 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal vom 
27.08.2017 außer Kraft. 

 

§ 17 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Gemeinde Teutschenthal in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen der Gemeinde Teutschenthal vom 13.01.2021 
außer Kraft. 
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